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zum 31.12.2014 
 
 



 

Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst. 
 
 
F.d.R.d.A. 

 

Beschlussentwurf:  
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt nach § 83 Abs. 6 BbgKVerf den geprüften Gesamtabschluss der  
Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlage 
�  öffentlich 

�   nichtöffentlich Vorlage-Nr.:         175/16 

Der Bürgermeister 
 
      

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanzausschuss 
� �  Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat:       
�

Datum:     2. Mai 2016 

 

zur Unterrichtung an:   Personalrat 

zum Beschluss an:  Hauptausschuss am:                                    
   Stadtverordnetenversammlung am:       16. Juni 2016 

 
 
Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
 keine   im Ergebnishaushalt  im Finanzhaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden in den Haushaltsplan eingestellt. 

 
Erträge: 
      
      
      

Einzahlungen: 
      

      

      

      

Produktkonto: 
      
      
      
      
      
      
      

      

Aufwendungen: 
      
      
      

Auszahlungen: 
      

      

      

      

Produktkonto: 
      
      
      
      
      
      
      

      

Haushaltsjahr: 
      
      
      
      
      
      
      
      

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung.  
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:       
�Mindererträge/Mindereinzahlungen werden in folgender Höhe wirksam:       

Deckungsvorschlag:       
 
Datum/Unterschrift Kämmerin 
Regina Ziemendorf 

 
 
Bürgermeister   
Jürgen Polzehl 

 
 
Beigeordnete 
Annekathrin Hoppe 

 
 
Fachbereichsleiter/in 
 



 

 

 
Begründung: 
 
Nach § 83 i. V. m. § 141 Abs. 19 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist die Stadt Schwedt/Oder 
verpflichtet, beginnend ab dem Rechnungsjahr 2013 in jedem Haushaltsjahr einen konsolidierten Gesamtabschluss für den 
Abschlussstichtag 31.12. aufzustellen. 
 
Hierzu ist der Jahresabschluss der Kommune mit den nach Handelsrecht, Eigenbetriebsrecht und Haushaltsrecht 
aufzustellenden Einzelabschlüssen der dem Konsolidierungskreis angehörigen Unternehmen und Zweckverbände 
entsprechend § 83 Abs. 1 i. V. m. § 92 Abs. 2 BbgKVerf zu konsolidieren. 
 
Der Gesamtabschluss besteht nach § 83 Abs. 4 BbgKVerf aus: 
� der Gesamtergebnisrechnung,  
� der Gesamtfinanzrechnung,  
� der Gesamtbilanz und  
� dem Konsolidierungsbericht. 
 
Dem Gesamtabschluss sind als Anlagen beizufügen: 
� der Gesamtanhang,  
� die Gesamtanlagenübersicht,  
� die Gesamtforderungsübersicht,  
� die Gesamtverbindlichkeitenübersicht und 
� der Beteiligungsbericht, soweit dieser nicht gemäß § 82 Abs. 2 erstellt wurde. 
 
Der Beteiligungsbericht für das Rechnungsjahr 2014 wurde nicht gemäß § 82 Abs. 2 BbgKVerf im Rahmen des 
Jahresabschlusses erstellt und ist somit als Anlage dem Gesamtabschluss beizufügen. 
 
Die Aufstellung des Entwurfes erfolgte durch die Kämmerin nach § 83 Abs. 5 Satz 1 BbgKVerf und wurde vom Rechnungs-
prüfungsamt, welches sich einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, geprüft. Der Prüfungsbericht ergab keine Ein-
schränkungen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit des Gesamtabschlusses zum 31.12.2014. 
 
Der Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 ist Anlage zum Beschluss über 
die Entlastung des Bürgermeisters zum Gesamtabschluss 2014. 



Aufstellungs- und Feststellungsvermerk  
entsprechend § 83 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 
18.12.2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom  
10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) 
 
 
Aufstellungsvermerk 
 
Der Entwurf des Gesamtabschlusses der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 wurde nach den Vor-
schriften des § 83 BbgKVerf aufgestellt. 
 
Schwedt/Oder, den  
 
 
 
Ziemendorf 
Kämmerin 
 
 
 
 
 
Feststellungsvermerk 
 
Der geprüfte Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 wird hiermit gemäß  
§ 83 Abs. 5 BbgKVerf bestätigt. 
 
Schwedt/Oder, den 
 
 
 
Polzehl 
Bürgermeister 
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BbgKVerf Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
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EGHGB Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch 
FEB Freizeit- und Erholungsbad 
ff. fortfolgende 
GFS Grüner Flor Schwedt GmbH 
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HGB Handelsgesetzbuch 
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Infra InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH 
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UmwG Umwandlungsgesetz 
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1.  Allgemeine Vorbemerkungen 
 
Nach § 83 i. V. m. § 141 Abs. 19 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) ist 
die Stadt Schwedt/Oder verpflichtet, beginnend ab dem Rechnungsjahr 2013 in jedem Haushaltsjahr 
einen konsolidierten Gesamtabschluss für den Abschlussstichtag 31.12. aufzustellen. 
 
Hierzu ist der Jahresabschluss der Kommune mit den nach Handelsrecht, Eigenbetriebsrecht und 
Haushaltsrecht aufzustellenden Einzelabschlüssen der dem Konsolidierungskreis angehörigen Unter-
nehmen und Zweckverbände entsprechend § 83 Abs. 1 i. V. m. § 92 Abs. 2 BbgKVerf zu konsolidie-
ren. 
 
Der Gesamtabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Gesamtver-
mögens-, Gesamtertrags- und Gesamtfinanzlage der Kommune unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) vermitteln. 
 
 
Bestandteile des Gesamtabschlusses 
 
Der Gesamtabschluss besteht gemäß § 83 Abs. 4 BbgKVerf aus: 
 
         
 

Gesamtergebnis-
rechnung 

 

Gesamtfinanz-
rechnung 

 

Gesamtbilanz 

 

Konsolidierungs-
bericht 

 

 (§ 62 i. V. m. § 54 
KomHKV) 

 (§ 64 KomHKV)  § 63 KomHKV  § 65 KomHKV  

         
 
Dem Gesamtabschluss sind als Anlagen beizufügen: 
 
         
 

Gesamtanhang 

 

Gesamt- 
anlagenübersicht 

 
Gesamt- 

forderungs-
übersicht 

 
Gesamt-

verbindlichkeiten-
übersicht 

 

 (§ 62 i. V. m. § 58 
KomHKV) 

 § 62 i. V. m. § 60 
KomHKV 

 § 62 i. V. m. § 60 
KomHKV 

 § 62 i. V. m. § 60 
KomHKV 

 

         
 

Beteiligungs-
bericht 

 soweit dieser nicht bereits im Rahmen des Jahresabschlusses  
nach § 82 Abs. 2 BbgKVerf erstellt wurde 

 

 (§ 62 i. V. m. § 61 
KomHKV) 
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2.  Gesamtergebnisrechnung 

Haushaltsjahr 2014 
- in EUR - 

 
Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis des 

Vorjahres 
Ergebnis des 

Haushalts-
jahres 

1. Steuern und ähnliche Abgaben, 23.591.472,98 24.167.565,54 
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.029.618,38 29.932.883,87 
3. Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.639.452,73 3.680.436,82 
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.279.843,99 90.134.981,59 
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 753.023,29 708.891,60 
7. Sonstige ordentliche Erträge 2.261.167,64 2.161.482,51 
8. Aktivierte Eigenleistungen 44.964,51 50.261,37 
9. Bestandsveränderungen 374.402,26 -1.015.233,41 
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit  

(Nummer 1 bis 9)  
142.973.945,78 149.821.269,89 

    
11. Personalaufwendungen 32.482.605,86 34.440.053,63 
12. Versorgungsaufwendungen 2.418.329,53 919.494,72 
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.600.921,66 47.092.783,84 
14. Abschreibungen 16.781.991,49 20.898.105,95 
15. Transferaufwendungen 18.286.951,41 19.125.921,27 
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.911.650,80 11.172.713,02 
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

(Nummer 11 bis 16) 
129.482.450,75 133.649.072,43 

    
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  

(Saldo aus den Nummern 10 und 17) 
13.491.495,03 16.172.197,46 

  837.249,72 740.498,71 
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge 2.911.433,05 3.130.449,92 
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -2.074.183,33 -2.389.951,21 
21. Finanzergebnis  

(Saldo aus den Nummern 19 und 20) 
  

    
22. Ordentliches Jahresergebnis  

(Summe aus den Nummern 18 und 21) 
11.417.311,70 13.782.246,25 

    
23. Außerordentliche Erträge 1.111.721,29 848.565,75 
24. Außerordentliche Aufwendungen 1.113.874,23 1.116.609,98 
25. Außerordentliches Jahresergebnis  

(Saldo aus den Nummern 23 und 24) 
-2.152,94 -268.044,23 

    
26. Gesamtergebnis  

(Summe aus den Nummern 22 und 25) 
11.415.158,76 13.514.202,02 

    
    
27. Gewinnverwendung 0,00 0,00 
28. Entnahmen aus Rücklagen 0,00 0,00 
29. Einstellung in Rücklagen -520.410,00 0,00 
30. Anteil anderer Gesellschafter am Bilanzgewinn/Bilanzverlust -479.590,00 0,00 
31. Ergebnisabführung an andere Gesellschafter -1.472.441,64 -2.066.216,46 
32. Gesamtbilanzüberschuss / Gesamtbilanzfehlbetrag 8.942.717,12 11.447.985,56 
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3.  Gesamtfinanzrechnung 

Haushaltsjahr 2014 
- in EUR - 

 
Positionen der Gesamtfinanzrechnung Ergebnis des 

Vorjahres 
Ergebnis des 

Haushalts- 
jahres 

1  Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten 11.417.311,70 13.782.246,25 
2 ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf das Anlagevermögen 16.667.400,62 20.669.016,09 
3 ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 437.050,18 -759.280,71 
4 ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -8.110.733,53 -9.673.286,11 
5 ± Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen -21.937,62 -2.599,22 
6 ± Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

3.342.706,76 2.952.622,55 

7 ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 

-4.145.257,23 -2.645.981,54 

8 ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Positionen 544.094,47 130.687,97 
9 = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit  

(Summe aus 1 bis 8) 
20.130.635,35 24.453.425,28 

     
10  Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens 550.264,70 918.554,31 
11 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -13.391.018,39 -32.794.222,91 
12 + Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens 0,00 0,00 
13 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -686.178,65 -281.295,14 
14 + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens 519.165,35 4.957,84 
15 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -39.713,06 0,00 
16 + Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen 

und sonstigen Geschäftseinheiten 
0,00 0,00 

17 - Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen 
und sonstigen Geschäftseinheiten 

0,00 0,00 

18 + Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition 

3.500.000,00 0,00 

19 - Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der 
kurzfristigen Finanzdisposition 

0,00 0,00 

20 + Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen und Beiträgen 5.031.359,00 5.971.176,46 
21 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen 

Dritter 
-1.683.524,95 -45.063,79 

22 = Cashflow aus der Investitionstätigkeit  
(Summe aus 10 bis 21) 

-6.199.646,00 -26.225.893,23 

     
23  Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 0,00 0,00 
24 - Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschaf-

ter (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlun-
gen, andere Ausschüttungen) 

-2.008.648,23 -1.472.441,64 

25 + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme 
von (Finanz-)Krediten 

0,00 15.347.000,00 

26 - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von 
(Finanz-)Krediten 

-6.178.998,92 -6.117.598,45 

27 = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit  
(Summe aus 23 bis 26) 

-8.187.647,15 7.756.959,91 

     
28  Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds  

(Summe aus 9., 22. und 27.) 
5.743.342,20 5.984.491,96 

29 ± Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Än-
derungen des Finanzmittelfonds 

0,00 0,00 

30 ± Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln 81.202,77 -40.895,33 
31 + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 54.789.794,03 60.614.339,00 
32 = Finanzmittelfonds am Ende der Periode 60.614.339,00 66.557.935,63 
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 4.  Gesamtbilanz 

zum 31.12.2014 
 

 
 
 

  
31.12.2013 31.12.2014 

in EUR in EUR 
    
 A k t i v a   

    
1  Anlagevermögen 362.398.106,81 379.781.816,31 
    
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.685.567,81 1.502.479,69 
    
1.2 Sachanlagevermögen  337.676.690,20 355.431.891,43 
1.2.1  Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 291.042.280,89 287.916.629,84 
 und Bauten einschließlich der Bauten auf   
 fremdem Grund und Boden   
1.2.2 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  1.130.679,00 1.774.156,81 
1.2.3 Fahrzeuge, Maschinen und technische 40.729.804,29 58.543.921,11 
 Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-   
 ausstattung   
1.2.4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.773.926,02 7.197.183,67 
    
1.3 Finanzanlagevermögen  23.035.848,80 22.847.445,19 
1.3.1 Sondervermögen  0,00 0,00 
1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen  0,00 0,00 
1.3.3 Zweckverbände  21.423.679,13 21.451.438,58 
1.3.4 Sonstige Beteiligungen  1.601.109,84 1.389.904,62 
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens  0,00 0,00 
1.3.6 Ausleihungen  11.059,83 6.101,99 
    
    
2 Umlaufvermögen 90.746.171,53 93.619.596,00 
    
2.1 Vorräte 19.765.176,37 18.602.733,72 
2.2 Forderungen  10.366.656,16 8.458.926,65 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  0,00 0,00 
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 60.614.339,00 66.557.935,63 
 Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   
    
    
3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten  3.224.812,66 3.035.507,40 
    
    
 BILANZSUMME AKTIVA 456.369.091,00 476.436.919,71 
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 Gesamtbilanz 

zum 31.12.2014 
 

 
 
 

  
31.12.2013 31.12.2014 

in EUR in EUR 
    
 Passiva   

    
1 Eigenkapital 240.961.796,53 252.409.782,09 
    
1.1 Basis-Reinvermögen 158.204.983,75 158.204.983,75 
1.2 Kapitalrücklage  0,00 0,00 
1.3 Rücklagen aus Überschüssen/Gewinnrücklage  57.091.510,26 65.777.647,64 
1.4 Sonderrücklagen   0,00 0,00 
1.5 Ergebnisvortrag  0,00 250.064,80 
1.6 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss  8.942.717,12 11.447.985,56 
1.7 Ausgleichsposten für Anteile Dritter 10.518.682,34 10.518.682,34 
1.8 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 6.203.903,06 6.210.418,00 
    
2 Sonderposten 102.168.222,95 103.816.947,77 
    
2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand  92.695.929,80 89.110.146,67 
2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und 7.477.740,70 12.373.800,14 
 Investitionszuschüssen   
2.3 Sonstige Sonderposten 1.994.552,45 2.333.000,96 
    
3 Rückstellungen  16.560.761,98 15.801.481,27 
    
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 10.198.627,00 10.127.259,47 
3.2 Steuerrückstellungen 519.487,00 263.550,24 
3.3 Sonstige Rückstellungen 5.842.647,98 5.410.671,56 
    
4 Verbindlichkeiten 93.815.628,54 101.817.925,26 
    
4.1 Anleihen  0,00 0,00 
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Rechts- 62.410.438,52 71.639.840,07 
 geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-   
 kommen   
4.3 Erhaltene Anzahlungen  17.384.851,02 18.143.038,07 
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  6.234.287,11 5.513.996,64 
4.5 Übrige Verbindlichkeiten 7.786.051,89 6.521.050,48 
    
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.862.681,00 2.590.783,32 
     
    
 BILANZSUMME PASSIVA 456.369.091,00 476.436.919,71 
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5.  Konsolidierungsbericht 
 
5.1  Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden 
 
5.1.1  Konsolidierungskreis 
 
Für die Abgrenzung des Konsolidierungskreises sind die Regelungen des § 83 Abs. 1 BbgKVerf maß-
geblich. 
 
Der Jahresabschluss der Stadt Schwedt/Oder ist demnach mit den nach Handelsrecht, Eigenbetriebs-
recht und Haushaltsrecht aufzustellenden Jahresabschlüssen der Unternehmen, die die Kommune auf 
Grundlage des § 92 BbgKVerf gegründet hat, sowie den Zweckverbänden, bei denen sie Mitglied ist 
(außer Sparkassenzweckverbände), zu konsolidieren. 
 
Unternehmen gemäß § 92 Abs. 2 BbgKVerf sind 
 
- Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe), 
- Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit in einer Form des öffentlichen Rechts (kommunale 

Anstalten des öffentlichen Rechts), die sich in alleiniger Trägerschaft der Gemeinde befinden, 
- Gesellschaften in privater Rechtsform, deren Anteile vollständig der Gemeinde gehören (Eigenge-

sellschaften) sowie 
- Beteiligungen an kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts und an Gesellschaften in privater 

Rechtsform, deren Anteile der Gemeinde teilweise gehören. 
 
Die Festlegung nach welcher Methode die kommunale Beteiligung zu konsolidieren ist, bestimmt sich 
nach dem Einfluss der Stadt auf das jeweilige Tochterunternehmen (direktes Beteiligungsverhältnis) 
bzw. des Tochterunternehmens auf ein Enkelunternehmen der Stadt (indirektes Beteiligungs-
verhältnis). 
 
Liegt ein beherrschender Einfluss nach § 290 Handelsgesetzbuch (HGB) vor, unterliegt der jeweilige 
Einzelabschluss der Vollkonsolidierung nach §§ 300 bis 309 HGB. 
 
Ein beherrschender Einfluss der Stadt ist anzunehmen bei einer mehr als 50%igen Beteiligung an 
einem Unternehmen und begründet sich ferner, wenn 
 
• die Mehrheit der Stimmrechte bei der Stadt liegt oder 
• der Stadt das Recht zusteht, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzuberufen, 

oder 
• der Stadt das Recht zusteht, einen beherrschenden Einfluss auf Grund eines Beherrschungsver-

trages oder einer Satzungsbestimmung auszuüben. 
 
Kommunale Beteiligungen, bei denen ein maßgeblicher Einfluss gemäß § 311 Abs. 1 HGB vermutet 
wird, werden nach der At-Equity-Methode (§ 312 HGB) in den Gesamtabschluss einbezogen. 
 
Ein maßgeblicher Einfluss ist regelmäßig gegeben bei einer mehr als 20%igen und weniger als 
50%igen Beteiligung an einem Unternehmen (vgl. § 311 Abs. 1 Satz 2 HGB), wobei die Einflussmög-
lichkeiten nicht durch Vereinbarungen beschränkt sein dürfen. 
 
Der Gesellschaftsvertrag der ICU Investor Center Uckermark enthält wesentliche Beschränkungen der 
Einflussmöglichkeiten der Stadt Schwedt/Oder bei einzelnen Gesellschafterbeschlüssen, insbesonde-
re auf Grund der Bindung der Stimmrechte an den Anteil der Zuwendungen der Gesellschafter. Der 
Anteil der Zuwendungen der Stadt liegt deutlich unter 20%. Auf Grund der Beschränkung erfolgt für 
das Unternehmen eine Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten. 
 
Sonstige Beteiligungen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 
 
Von der Ausnahmeregelung entsprechend § 83 Abs. 2 Satz 3 BbgKVerf, wonach Jahresabschlüsse 
nicht in die Konsolidierung einbezogen werden müssen, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemein-
de zu vermitteln, von geringer Bedeutung sind, wird kein Gebrauch gemacht. 
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Auf Grundlage der vorstehenden Regelungen ergibt sich folgender Konsolidierungskreis für die Stadt 
Schwedt/Oder, welcher die Grundlage für den konsolidierten Gesamtabschluss darstellt: 
 
 
   Uckermärkische Bühnen Schwedt 

Eigenbetrieb 
 

   
      
      

     Grüner Flor GmbH Schwedt 
100 % Wohnbauten GmbH 
Schwedt/Oder 

      
   Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder 

100 % Stadt 
 

  
     
      

     Stadtgrün Schwedt GmbH 
100 % Wohnbauten GmbH 
Schwedt/Oder 

      
   InfraSchwedt Infrastruktur und Service 

GmbH 
100 % Stadt 

  
     
      

      

       

   Technische Werke Schwedt GmbH 
100 % Stadt 
 

  Stadtwerke Schwedt GmbH 
52,0 % Technische Werke  
37,8 % EON e.dis 
10,2 % EWE 

     
     

Stadt 
Schwedt/Oder 

    
      
      
  Zweckverband Ostuckermärkische 

Wasserversorgung und Abwasser-
behandlung 
öffentlich-rechtliche Körperschaft 

   
      
      
      
       
   Uckermärkische Verkehrsgesellschaft 

mbH 
25 % Stadt 
75 % Landkreis Uckermark 

   
      
      
      
       
   ICU Investor Center  Uckermark GmbH 

35,4 % Stadt 
50 % Landkreis Uckermark 
14,6% Stadt Prenzlau 

   
      
      
      
       
   Sonstige Anteile 

- Kommunale Energiegesellschaft Ost-
brandenburg mbH (KEG) 

- E.DIS AG�

   
      Konsolidierung  
       
      Vollkonsolidierung  

       At-Equity Methode  
       Keine Einbeziehung  
         
 
 
Entsprechend Grundsatzbeschluss der Technischen Werke Schwedt GmbH (TWS) und der Schwed-
ter Hafengesellschaft mbH (SHG), wurde die SHG durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes 
mit allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung gem. §§ 2 ff. UmwG i. V. m. §§ 46 ff. 
UmwG auf die TWS im Wege der Aufnahme zum 1. Januar 2014 (Umwandlungsstichtag) verschmol-
zen. 
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5.1.2  Konsolidierungsmethoden 
 
5.1.2.1  Vollkonsolidierung 
 
Im Rahmen der Vollkonsolidierung werden die einzelnen Jahresabschlüsse zusammengefasst und 
Doppelerfassungen eliminiert, um den Konzern Stadt Schwedt/Oder unter der Fiktion der rechtlichen 
Einheit zutreffend darstellen zu können. 
 
Gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf sind unter Verweis auf die §§ 300 bis 309 HGB für die Vollkonsolidie-
rung folgende Konsolidierungsschritte vorgesehen: 
 
• Kapitalkonsolidierung gem. § 301 HGB 
• Schuldenkonsolidierung gem. § 303 HGB 
• Behandlung der Zwischenergebnisse gem. § 304 HGB 
• Aufwands- und Ertragskonsolidierung gem. § 305 HGB 
 
Kapitalkonsolidierung 
 
Bei der Kapitalkonsolidierung werden die bei der Kommune bilanzierten Anteile der verbundenen Auf-
gabenträger mit dem anteiligen Eigenkapital des verbundenen Aufgabenträgers verrechnet. 
Anstelle der Beteiligungsbuchwerte der Kernverwaltung treten damit die Wertansätze der Vermögens-
gegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten sowie Rechnungsabgrenzungsposten 
des jeweiligen Aufgabenträgers. 
 
Entsprechend § 83 Abs. 3 BbgKVerf i. V. m. § 301 Abs. 1 und 2 HGB ist die Kapitalkonsolidierung 
grundsätzlich unter Anwendung der Erwerbsmethode mittels der Neubewertungsmethode durch-
zuführen. Als Stichtag der Erstkonsolidierung gilt der Zeitpunkt zu dem das Unternehmen Tochterun-
ternehmen geworden ist (§ 301 Abs. 2 Satz 1 HGB). Bei erstmaliger Aufstellung eines Gesamtab-
schlusses wird der Zeitpunkt der Einbeziehung des Tochterunternehmens in den Konzernabschluss 
zu Grunde gelegt (§ 301 Abs. 2 Satz 3 HGB). 
 
Die Stadt Schwedt/Oder verzichtete auf eine Neubewertung von Vermögensgegenständen und 
Schulden im Rahmen der Kapitalkonsolidierung in Anlehnung an die Ausführungen in Pkt. 3.4.4.3 des 
Leitfadens zur Aufstellung des konsolidierten Jahresabschlusses der Kommunen im Land Branden-
burg („Kommunaler Gesamtabschluss“). 
 
Ein nach Verrechnung verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag ist als Geschäfts- oder Firmenwert 
nach § 301 Abs. 3 HGB auszuweisen und planmäßig abzuschreiben (§ 309 Abs. 1 HGB, § 246 Abs. 1 
Satz 4 HGB, § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB). 
 
Ein nach § 301 Abs. 3 HGB auf der Passivseite auszuweisender Unterschiedsbetrag darf ergebnis-
wirksam nur unter den Voraussetzungen des § 309 Abs. 2 HGB aufgelöst werden. 
 
Die Anteile anderer Gesellschafter werden nach § 307 HGB berücksichtigt. 
 
Die Kapitalkonsolidierung erfolgte auf Grund der bestehenden mehrstufigen Konzernorganisation zu-
nächst für die Konsolidierungskreise der unteren Ebene 
• Wohnbauten GmbH Schwedt 

o Grüner Flor GmbH Schwedt 
o Stadtgrün Schwedt GmbH 

• Technische Werke Schwedt GmbH 
o Stadtwerke Schwedt GmbH 

und anschließend für den höhergelegenen Konsolidierungskreis auf Ebene der Stadt Schwedt/Oder 
(stufenweise Kettenkonsolidierung). 
 
Die im Rahmen der Erstkonsolidierung zum 01.01.2013 nach Verrechnung der Beteiligungsbuchwerte 
mit dem jeweiligen anteiligen Eigenkapital der Beteiligung verbliebenen passiven Unterschiedsbeträge 
wurden mit den Rücklagen verrechnet, wenn es sich bei dem Unterschiedsbetrag um Gewinnthesau-
rierungen vor Erstkonsolidierung handelte. Die sonstigen passiven Unterschiedsbeträge wurden ge-
sondert in der Position 1.8. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen. 
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Im Zuge der Folgekonsolidierung zum 31.12.2014 wurden die Buchungen der Erstkonsolidierung zum 
01.01.2013 und der vorangegangenen Konsolidierung zum 31.12.2013 kumuliert wiederholt. Hierbei 
waren fehlerhafte Ansätze der Beteiligungsbuchwerte für die Stadtwerke Schwedt GmbH und die 
Schwedter Hafengesellschaft mbH auf Ebene der TWS im Rahmen der Erstkonsolidierung zu korrigie-
ren. Ferner war die Verschmelzung der SHG auf die TWS zum 01.01.2014 sowohl auf der Teilkonzer-
nebene „TWS“ als auch auf Konzernebene „Stadt“ gesondert zu berücksichtigen. 
 
Aus der Erstkonsolidierung der Beteiligungsbuchwerte zum 01.01.2013 resultieren folgende Unter-
schiedsbeträge: 
 

Beteili-
gung 

Beteiligungs-
buchwert 

anteiliges 
Eigenkapital 
Beteiligung 

Unterschieds-
betrag 

Verrechnung 
mit Rücklagen 

UB aus der 
Kapitalkonso-

lidierung 
 
Ebene Wohnbauten 
 
GFS 258.429,81 670.820,72 -412.390,91 269.949,91 142.441,00 

SGS 50.000,00 411.627,60 -361.627,60 361.627,60 0,00 

Summe 308.429,81 1.082.448,32 -774.018,51 631.577,51 142.441,00 

 
Ebene TWS 
 
SWS 5.430.815,15 10.893.563,34  -5.462.748,19 0,00 5.462.748,19 

SHG 2.940.514,94 2.820.000,00  120.514,94 0,00 -120.514,94 

Summe 8.371.330,09 13.713.563,34 -5.342.233,25 0,00 5.342.233,25 

 
Ebene Stadt 
 
ubs 2.858.967,35 3.464.196,16 -605.228,81 0,00 605.228,81 

WBS 78.835.792,07 115.718.913,16 -36.883.121,09 36.883.121,09 0,00 

Infra 25.564,59 230.166,23 -204.601,64 204.601,64 0,00 

TWS 10.568.123,89 18.182.356,57 -7.614.232,68 7.614.232,68 0,00 

SHG 66.000,00 180.000,00 -114.000,00 0,00 114.000,00 

Summe 92.354.447,90 137.775.632,12 -45.421.184,22 44.701.955,41 719.228,81 

 
Insgesamt sind mit der Verschmelzung der SHG auf die TWS und unter Berücksichtigung der vorzu-
nehmenden Korrekturen auf Ebene der TWS ein Zugang in Höhe von 6.514,94 EUR in der Position 
1.8 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung und eine Minderung der Rücklagen aus Über-
schüssen/Gewinnrücklage in gleiche Höhe auszuweisen. 



Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 - Konsolidierungsbericht 
 

 
 

- Seite 12 - 

Schuldenkonsolidierung 
 
Die Schuldenkonsolidierung ist gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf i. V. m. § 303 Abs. 1 HGB durchzufüh-
ren und erstreckt sich auf alle Bilanzpositionen und Angaben im Anhang. Sie ist notwendig, um der 
Fiktion der rechtlichen Einheit Rechnung zu tragen und eine korrekte Darstellung der Vermögenslage 
des Konzerns Stadt Schwedt/Oder zu erreichen. Zu diesem Zweck müssen innerhalb des Konzerns 
bestehende gegenseitige Forderungen und Verbindlichkeiten eliminiert werden. 
 
Liegen die im Rahmen der Schuldenkonsolidierung zu eliminierenden Beziehungen in beiden Einhei-
ten in gleicher Höhe vor, erfolgt die Schuldenkonsolidierung erfolgsneutral und die Bilanzsumme ver-
kürzt sich. Kommt es zu Aufrechnungsdifferenzen, müssen diese durch eine erfolgswirksame Ver-
rechnung über die Gesamtergebnisrechnung eliminiert werden. 
 
Die Eliminierung von Schulden kann unterbleiben, soweit sie von geringer Bedeutung sind. 
 
Insgesamt wurden auf Konzernebene Forderungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR und Verbindlichkeiten 
in Höhe von 1,0 Mio. EUR zwischen den Konsolidierungseinheiten eliminiert. 
 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Schuldenkonsolidierung zwischen den Aufgabenträgern bi-
lanzierte geleistete (17,2 Mio. EUR) und empfangene Investitionszuweisungen/-zuschüsse in Höhe 
von 19,5 Mio. EUR konsolidiert. 
 
Des Weiteren wurden Rückstellungen aus Sachverhalten gegenüber anderen voll zu konsolidierenden 
Aufgabenträgern in Höhe von 0,3 Mio. EUR konsolidiert. 
 
Aus der Schuldenkonsolidierung ergibt sich insgesamt eine echte Aufrechnungsdifferenz in Höhe von 
1,0 Mio. EUR, die ergebniswirksam in den entsprechenden Aufwandspositionen im Rahmen der Auf-
wands- und Ertragskonsolidierung berücksichtigt wurde. 
 
Aufwands- und Ertragseliminierung 
 
Gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf i. V. m. § 305 Abs. 1 HGB ist eine Eliminierung von Aufwendungen und 
Erträgen aus konzerninternen Geschäftsbeziehungen durchzuführen. Auch die Aufwands- und Er-
tragskonsolidierung bezweckt eine Darstellung der Ergebnisrechnung, die so beschaffen ist, als han-
dele es sich um eine Konzerneinheit. Nur Aufwendungen und Erträge, die aus Geschäftsvorfällen mit 
Dritten außerhalb des Konzernverbundes entstehen, dürfen im Gesamtabschluss ausgewiesen wer-
den. Hierfür werden zunächst die Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Unternehmen sum-
miert. Anschließend werden Konzern-Innenumsätze durch die Aufwands- und Ertragskonsolidierung 
eliminiert. 
 
Aufwendungen und Erträge müssen gemäß § 305 Abs. 2 HGB nicht konsolidiert werden, wenn die 
wegzulassenden Beträge für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns Stadt Schwedt/Oder von geringer Be-
deutung sind. 
 
Im Rahmen der Aufwands- und Ertragseliminierung wurden in der Stadt Schwedt/Oder auf Konzern-
ebene insgesamt 18,9 Mio. EUR an konzerninternen Erträgen und 19,0 Mio. EUR an konzerninternen 
Aufwendungen eliminiert. 
 
Die Differenzen in Höhe von insgesamt 0,1 Mio. EUR aus der Aufwands- und Ertragseliminierung 
wurden unter den entsprechenden Aufwandspositionen erfasst. 
 
Zwischenergebniseliminierung 
 
Von einer Zwischenergebniseliminierung wurde gemäß § 304 Abs. 2 HGB abgesehen, da sie für die 
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage von geringer Bedeutung ist. 
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5.1.2.2  At-Equity-Methode (Eigenkapitalmethode) 
 
Bei Durchführung der Eigenkapitalmethode werden nicht die einzelnen Vermögensgegenstände, 
Schulden, Erträge und Aufwendungen der Beteiligungen in den Gesamtabschluss einbezogen, son-
dern lediglich der Beteiligungsbuchwert und das anteilige Beteiligungsergebnis des assoziierten Un-
ternehmens in der Gesamtbilanz bzw. Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen. 
 
Die Einbeziehung von assoziierten Unternehmen erfolgt mittels der Eigenkapitalmethode gemäß § 83 
Abs. 3 BbgKVerf i. V. m. § 312 HGB. 
 
Bei der Eigenkapitalmethode wird der Beteiligungsbuchwert der Stadt in der Gesamtbilanz angesetzt. 
Ein etwaiger Unterschiedsbetrag zwischen diesem Wert und dem anteiligen Eigenkapital des assozi-
ierten Unternehmens ist in der ersten Gesamtbilanz zu vermerken oder im Gesamtanhang anzugeben 
(§ 312 Abs. 1 S. 2 HGB). Die im entstehenden Unterschiedsbetrag enthaltenen stillen Reserven und 
Lasten sind den Vermögensgegenständen und Schulden des assoziierten Unternehmens zuzuordnen 
und entsprechend der Wertansätze der Behandlung dieser im Jahresabschluss des assoziierten Un-
ternehmens fortzuführen, abzuschreiben oder aufzulösen (§ 312 Abs. 2 und 4 HGB). Die Fortführung 
der stillen Reserven und Lasten erfolgt in einer Nebenbuchhaltung zum Gesamtabschluss. 
 
Die Zuordnung eines etwaigen Unterschiedsbetrags auf einzelne Vermögensgegenstände unterbleibt 
aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit. 
 
Im Rahmen der Eigenkapitalkonsolidierung ist § 304 HGB über die Behandlung von Zwischenergeb-
nissen entsprechend anzuwenden, soweit die für die Behandlung maßgeblichen Sachverhalte be-
kannt oder zugänglich sind. Die Zwischenergebnisse dürfen auch anteilig entsprechend den dem Mut-
terunternehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Unternehmens weggelassen wer-
den (§ 312 Abs. 5 HGB). 
Das konsolidierungspflichtige Eigenkapital umfasst bei assoziierten Unternehmen in Form einer Kapi-
talgesellschaft gemäß § 266 Abs. 3 anteilig: 
 
• das gezeichnete Kapital (Grundkapital/ Stammkapital); 
• die Kapitalrücklage; 
• die Gewinnrücklagen; 
• die gesetzliche Rücklage; 
• die satzungsmäßigen Rücklagen; 
• andere Gewinnrücklagen; 
• den Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
• den Jahresüberschluss/Jahresfehlbetrag. 
 
Der Beteiligungsbuchwert einer Beteiligung ist in den Folgejahren um den Betrag der Eigenkapitalver-
änderungen, die den dem Mutterunternehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Un-
ternehmens entsprechen, zu erhöhen oder zu vermindern; auf die Beteiligung entfallende Gewinnaus-
schüttungen sind abzusetzen (§ 312 Abs. 4 S. 1 HGB). 
 
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH (UVG) 
 
Der Beteiligungsbuchwert per 31.12.2013 wurde ergebniswirksam zum 31. Dezember 2014 um den 
anteiligen auf die Stadt Schwedt/Oder entfallenden Jahresfehlbetrag von 211.205,22 EUR fortge-
schrieben. Der Beteiligungsbuchwert betrug somit 1.265.404,97 EUR zum Stichtag 31. Dezember 
2014. 
 

Beteiligungsbuchwert per 31.12.2013 1.476.610,19 EUR 

./. anteiliger Jahresfehlbetrag 2014 211.205,22 EUR 

= Beteiligungsbuchwert per 31.12.2014 1.265.404,97 EUR 

./. Anteiliges Eigenkapital per 31.12.2014 1.265.404,97 EUR 

Unterschiedsbetrag 0,00 EUR 
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Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) 
 
Der Beteiligungsbuchwert per 31.12.2013 wurde ergebniswirksam zum 31. Dezember 2014 um den 
anteiligen auf die Stadt Schwedt/Oder entfallenden Jahresüberschuss von 27.759,45 EUR fortge-
schrieben. Der Beteiligungsbuchwert betrug somit 21.794.243,35 EUR zum Stichtag 31. Dezember 
2014. 
 

Beteiligungsbuchwert per 31.12.2013 21.423.679,13 EUR 

+ anteiliger Jahresüberschuss 2014 27.759,45 EUR 

= Beteiligungsbuchwert per 31.12.2014 21.451.438,58 EUR 

./. Anteiliges Eigenkapital per 31.12.2014  21.794.243,35 EUR 

Passiver Unterschiedsbetrag -342.804,77 EUR 
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5.2  Der Gesamtabschluss zum 31.12.2014 
 
5.2.1  Gesamtbilanz 
 
Die Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2014 stellt sich wie folgt dar: 
 

 
Summenbilanz*  

in EUR 
Konsolidierung  

in EUR 
Konzernsumme  

in EUR 

Aktiva    

1. Anlagevermögen 472.857.416,76 -93.075.600,45 379.781.816,31 

2. Umlaufvermögen 94.650.621,62 -1.031.025,62 93.619.596,00 

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 20.233.286,77 -17.197.779,37 3.035.507,40 

Summe Aktiva 587.741.325,15 -111.304.405,44 476.436.919,71 

Passiva    

1. Eigenkapital 342.796.883,71 -90.387.101,62 252.409.782,09 

2. Sonderposten 123.284.005,71 -19.467.057,94 103.816.947,77 

3. Rückstellungen 16.121.798,27 -320.317,00 15.801.481,27 

4. Verbindlichkeiten 102.944.782,14 -1.126.856,88 101.817.925,26 

5. Passive Rechnungsabgren-
zung 

2.593.855,32 -3.072,00 2.590.783,32 

Summe Passiva 587.741.325,15 -111.304.405,44 476.436.919,71 

 
* nach Konsolidierung auf Teilkonzernebene 
 
Das Anlagevermögen im Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder setzt sich vor allem aus Grund-
stücken und grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund 
und Boden (287,9 Mio. EUR; Vj. 291,0 Mio. EUR) zusammen. Von diesen entstammt der mit 141,6 
Mio. EUR (Vj. 141,8 Mio. EUR) größte Teil aus der Einzelbilanz der Wohnbauten GmbH Schwedt, 
gefolgt von 117,6 Mio. EUR (Vj. 118,8 Mio. EUR) aus der Kommunalbilanz der Stadt. 
 
Die Konsolidierung im Bereich des Anlagevermögens in Höhe von 93,1 Mio. EUR betrifft vollumfäng-
lich das Finanzanlagevermögen. Dabei wurden im Rahmen der Kapitalkonsolidierung das Sonder-
vermögen der Stadt (Eigenbetrieb Uckermärkische Bühnen Schwedt) in Höhe von 2,9 Mio. EUR sowie 
die Beteiligungsbuchwerte der Stadt Schwedt/Oder an verbundenen Unternehmen von insgesamt 
89,7 Mio. EUR, davon gegenüber der Wohnbauten GmbH Schwedt (78,8 Mio. EUR), der Technische 
Werke Schwedt GmbH (10,8 Mio. EUR), sowie der InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH 
(25,6 TEUR), eliminiert. 
 
Die Buchwerte der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft mbH und des ZOWA wurden entsprechend 
der Darstellung in Punkt 5.1.2.2 fortgeschrieben (-0,2 Mio. EUR). 
 
Beim Umlaufvermögen wurden 1,0 Mio. EUR (Vj. 1,0 Mio. EUR) an Forderungen gegenüber verbun-
denen  Unternehmen eliminiert. Das Umlaufvermögen des Konzerns betrifft im Wesentlichen liquide 
Mittel in Höhe von 66,6 Mio. EUR (Vj. 60,6 Mio. EUR), Vorräte in Höhe von 18,6 Mio. EUR (Vj. 19,8 
Mio. EUR) und Forderungen gegenüber Dritten in Höhe von 8,5 Mio. EUR (Vj. 10,4 Mio. EUR). 
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In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben ausgewiesen, die Aufwendungen 
für eine bestimmt Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Dabei wurden 17,2 Mio. EUR (Vorjahr: 
19,8 Mio. EUR) an geleisteten Investitionszuschüssen an vollkonsolidierte Unternehmen, davon 8,8 
Mio. EUR (Vj. 10,6 Mio. EUR) gegenüber der Technischen Werke Schwedt GmbH und 7,4 Mio. EUR 
(Vj. 8,0 Mio. EUR) gegenüber den Uckermärkischen Bühnen Schwedt, eliminiert. 
 
Das Eigenkapital des Konzerns (252,4 Mio. EUR; Vj. 241,0 Mio. EUR) setzt sich insgesamt aus dem 
Basis-Reinvermögen in Höhe von 158,2 Mio. EUR (Vorjahr: 158,2 Mio. EUR), Rücklagen aus Über-
schüssen in Höhe von 65,8 Mio. EUR (Vorjahr: 57,1 Mio. EUR), einem Ergebnisvortrag in Höhe von 
0,3 Mio. EUR und einem dem Konzern zurechenbaren Jahresüberschuss aus dem laufenden Haus-
haltsjahr in Höhe von 11,4 Mio. EUR (Vorjahr: 8,9 Mio. EUR) zusammen. Aus der Erstkonsolidierung 
des Kapitals zum 01.01.2013 resultierte ein passiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 6,2 Mio. EUR. 
Ferner bestehen für Anteile Dritter Ausgleichsposten in Höhe von 10,5 Mio. EUR (Vj. 10,5 Mio. EUR). 
 
Die Konsolidierung der Sonderposten (19,5 Mio. EUR; Vorjahr: 20,8 Mio. EUR) ergibt sich im We-
sentlichen aus der Eliminierung nachgewiesener Sonderposten aus Fördermitteln der Stadt bei der 
Technischen Werke Schwedt GmbH (10,1 Mio. EUR), den Uckermärkischen Bühnen (8,0 Mio. EUR) 
und der InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH (1,2 Mio. EUR).  
 
Die Sonderposten im Konzern Stadt setzen sich vor allem aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in 
Höhe von 89,1 Mio. EUR (Vorjahr: 92,7 Mio. EUR) sowie aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions-
zuschüssen in Höhe von 12,4 Mio. EUR (Vorjahr: 7,5 Mio. EUR) zusammen. 
 
Bei den Rückstellungen wurden Steuerrückstellungen der Wohnbauten GmbH Schwedt und der 
Technische Werke Schwedt GmbH gegenüber der Stadt in Höhe von 0,3 Mio. EUR konsolidiert. Im 
Konzern wurden schließlich Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von 
10,1 Mio. EUR (Vorjahr: 10,2 Mio. EUR), davon 5,7 Mio. EUR (Vorjahr: 6,4 Mio. EUR) von der Stadt 
selbst, berücksichtigt. Außerdem werden Steuerrückstellungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR (Vorjahr: 
0,5  Mio. EUR) sowie sonstige Rückstellungen in Höhe von 5,4 Mio. EUR (Vorjahr: 5,8 Mio. EUR) 
bilanziert. 
 
Die Eliminierung von Verbindlichkeiten (1,1 Mio. EUR) betraf insbesondere Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR (Vorjahr: 0,8 Mio. EUR) und sonstige Verbind-
lichkeiten gegenüber vollkonsolidierten Unternehmen von 0,2 Mio. EUR (Vj. 0,3 Mio. EUR).  
 
Die Verbindlichkeiten im Konzern Stadt Schwedt/Oder bestehen aus Verbindlichkeiten aus Kreditauf-
nahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen in Höhe von 71,6 
Mio. EUR (Vorjahr: 62,4 Mio. EUR), erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 18,1 Mio. EUR (Vorjahr: 
17,4 Mio. EUR), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5,5 Mio. EUR (Vor-
jahr: 6,2 Mio. EUR) und übrigen Verbindlichkeiten in Höhe von 6,5 Mio. EUR (Vorjahr: 7,8 Mio. EUR). 
 
Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einnahmen in Höhe von 2,6 Mio. EUR 
(Vorjahr: 2,9 Mio. EUR) ausgewiesen, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstich-
tag darstellen. 
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5.2.2  Gesamtergebnisrechnung 
 
Die Gesamtergebnisrechnung für das Berichtsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar: 
 

Gesamtergebnisrechnung 
Summenergeb-
nisrechnung* 

in EUR 

Konsolidierung  
in EUR 

Konzernsumme  
in EUR 

1 Erträge aus laufender Verwal-
tungstätigkeit 

168.607.605,12 -18.786.335,23 149.821.269,89 

2 Aufwendungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

153.257.477,34 -19.608.404,91 133.649.072,43 

3 Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit (1 ./. 2) 

15.350.127,78 822.069,68 16.172.197,46 

4 Finanzergebnis -2.389.951,21 0,00 -2.389.951,21 

5 Ordentliches Jahresergebnis 12.960.176,57 822.069,68 13.782.246,25 

6 Außerordentliches Jahresergebnis -268.044,23 0,00 -268.044,23 

7 Gesamtüberschuss/ -fehlbetrag 12.692.132,34 822.069,68 13.514.202,02 

 
* nach Konsolidierung auf Teilkonzernebene 
 
Bei der Konsolidierung von Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (18,8 Mio. EUR, Vj. 18,6 Mio. 
EUR) wurden vornehmlich privatrechtliche Leistungsentgelte (8,6 Mio. EUR), davon im Wesentlichen 
der Stadtwerke Schwedt GmbH (5,4 Mio. EUR) und der Stadt (2,8 Mio. EUR), eliminiert. 
 
Als weiterer wesentlicher Konsolidierungsposten sind ertragsseitig die Zuwendungen (6,9 Mio. EUR) 
zu nennen. Insbesondere wirken die Eliminierung der städtischen Zuwendungen an die ubs (5,6 Mio. 
EUR) und an die Technische Werke Schwedt GmbH (1,2 Mio. EUR). 
 
Weiterhin wurden Steuerträge der Stadt von den Aufgabenträgern in Höhe von 2,4 Mio. EUR und 
sonstige ordentliche Erträge (0,9 Mio. EUR) mit den Aufwendungen verrechnet. 
 
Die Konzernsumme der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (149,8 Mio. EUR, Vj. 143,0 Mio. 
EUR) setzt sich im Wesentlichen zusammen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (90,1 Mio. EUR; 
davon 89,3 Mio. EUR - Umsatzerlöse der Unternehmen), Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abga-
ben (24,2 Mio. EUR), welche vollumfänglich von der Stadt eingebracht wurden sowie Zuwendungen 
und allgemeine Umlagen in Höhe von 29,9 Mio. EUR, die vornehmlich der Stadt (29,6 Mio. EUR) zu-
zurechnen sind. 
 
Im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt 19,6 Mio. EUR 
(Vj. 19,8 Mio. EUR) gegenüber vollkonsolidierten Unternehmen eliminiert. Die Konsolidierung betrifft 
überwiegend die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8,6 Mio. EUR), hier insbesondere 
der Wohnbauten GmbH Schwedt (5,5 Mio. EUR) und der Stadt (2,8 Mio. EUR), sowie die städtischen 
Transferaufwendungen an den Verbundbereich (8,1 Mio. EUR). 
 
Aufwandsseitig wird die laufende Verwaltungstätigkeit bestimmt von den Personal- und Versorgungs-
aufwendungen in Höhe von 35,4 Mio. EUR (26,5%) und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen mit 47,1 Mio. EUR (35,2%). 
Der Gesamtbetrag der Abschreibungen (20,9 Mio. EUR) resultiert im Wesentlichen aus Abschreibun-
gen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (20,5 Mio. EUR). Neben den 
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (0,2 Mio. EUR) wurden Abschreibungen auf der Grundlage 
der in Pkt. 5.1.2.2 dargestellten Fortschreibung des Buchwertes der Uckermärkischen Verkehrsgesell-
schaft mbH in Höhe von 0,2 Mio. EUR ergebniswirksam berücksichtigt. 
 
Der Saldo aus Finanzerträgen (0,7 Mio. EUR) und Finanzaufwendungen (3,1 Mio. EUR) des Haus-
haltsjahres ergibt ein negatives Finanzergebnis im Konzern in Höhe von 2,4 Mio. EUR, wovon der mit 
1,6 Mio. EUR größte Teil durch die Wohnbauten GmbH Schwedt eingebracht wurde. 
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Nach Abzug des Finanzergebnisses vom Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein 
ordentliches Jahresergebnis für den Konzern Stadt Schwedt/Oder in Höhe von 13,8 Mio. EUR. 
 
Der ergebnisverbessernde Effekt in Höhe von 0,8 Mio. EUR aus der Konsolidierung resultiert insbe-
sondere aus konzerninternen Zuschüssen der Stadt an die Uckermärkischen Bühnen Schwedt und 
die Technische Werke Schwedt GmbH. Die zu eliminierenden Aufwendungen aus der Auflösung der 
aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bei der Stadt sind höher als die zu eliminierenden Erträge aus 
der Sonderpostenauflösung bei den Tochterunternehmen. 
 
In der Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2014 ergibt sich für den Konzern Stadt Schwedt/Oder 
ein Gesamtüberschuss in Höhe von 13,5 Mio. EUR. 
 
5.2.3  Gesamtfinanzrechnung 
 
Die Darstellung der Finanzrechnung erfolgte im ersten Gesamtabschluss zum 31.12.2013 in Anleh-
nung an die im Leitfaden der Projektgruppe kommunaler Gesamtabschluss (Stand 31. August 2012) 
vorgeschlagene verkürzte Form der konsolidierten Kapitalflussrechnung. Hierbei handelte es sich um 
eine aggregierte Zusammenführung der kommunalen Finanzrechnung mit der ihrer Beteiligungen. 
 
Die Gesamtfinanzrechnung wurde im Gesamtabschluss zum 31.12.2014 auf die Regelung des § 64 
KomHKV, wonach der Deutsche Rechnungslegungsstandard Nr. 2 (DRS 2) zur Kapitalflussrechnung 
in der vom Bundesministerium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des Handelsgesetzbuches bekannt ge-
machten Form entsprechende Anwendung findet, umgestellt. 
 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um unterschiedliche Verfahren zur Ermittlung der konsoli-
dierten Cashflows handelt. Insofern sind die in der Gesamtfinanzrechnung zum Gesamtabschluss per 
31.12.2013 ausgewiesenen Beträge nicht mit den Beträgen der Gesamtfinanzrechnung nach DRS 2 
vergleichbar. 
 
Im Haushaltsjahr 2014 hat sich der Zahlungsmittelbestand im Konzern Stadt Schwedt/Oder um 5,9 
Mio. EUR erhöht. Die wesentlichen Gründe für den Liquiditätszuwachs sind in Pkt. 5.3.2 näher be-
schrieben. 
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5.3  Gesamtlagebericht zum Gesamtabschluss 2014 
 
Nachfolgend werden die Lage sowie Chancen und Risiken der verbundenen Aufgabenträger in der 
gebotenen Kürze dargestellt. Weitergehende Einzeldarstellungen der einzelnen Beteiligungen sind 
dem Beteiligungsbericht der Stadt Schwedt/Oder zu entnehmen. 
 
5.3.1  Rahmenbedingungen 
 
Während das reale Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im Durchschnitt um 1,6% und damit deutlich 
gegenüber dem Vorjahr wuchs, verzeichnete das Land Brandenburg im gleichen Zeitraum nur einen 
Anstieg um 0,9%. 
 
Im Jahr 2014 lag die Arbeitslosenquote im Land Brandenburg durchschnittlich bei 9,4 Prozent (2013: 
9,9%; 2015: 8,7%). Weniger erfreulich war der leichte Anstieg der Quote für die Geschäftsstelle 
Schwedt auf 15% (Vorjahr: 14,7%). 
 
Wesentlich für die Lage der Stadt und der selbstständigen Aufgabenträger ist neben den wirtschaftli-
chen Faktoren die Einwohnerentwicklung. Auch im Jahr 2014 ist ein leichter Einwohnerrückgang zu 
verzeichnen. Entsprechend den amtlichen Bevölkerungszahlen waren im Dezember 2014 insgesamt 
30.273 Personen mit alleinigem oder Hauptwohnsitz in Schwedt/Oder gemeldet, das sind 266 Perso-
nen weniger als im Vorjahr. 
 
5.3.2  Finanz- und Vermögenslage 
 
Die Bilanzsumme des Konzerns Stadt Schwedt/Oder hat sich gegenüber dem Vorjahr von 456,4 Mio. 
EUR um 20,0 Mio. EUR auf 476,4 Mio. EUR erhöht. 
 
Auf der Aktivseite erhöhte sich das Anlagevermögen im Saldo aus Anlagenzugängen, -abgängen und 
Abschreibungen um 17,4 Mio. EUR. Die Anlagenintensität liegt mit 79,7% nur leicht über dem Vorjah-
resniveau (Vj. 79,4%). 
 
Der Zugang im Berichtsjahr resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme weiterer Gasnetze mit den 
dazugehörigen Einspeise- und Verteilanlagen durch die Stadtwerke Schwedt GmbH. Insgesamt er-
höhte sich das konzernbezogene Sachanlagevermögen der Stadtwerke in 2014 um 24,1 Mio. EUR. 
Daneben waren wesentliche Anlagenzugänge bei der Wohnbauten GmbH Schwedt (8,7 Mio. EUR) 
und der Stadt (4,9 Mio. EUR) zu verzeichnen. 
 
Mit der Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln um 5,9 Mio. EUR auf 66,6 Mio. EUR und einem 
gleichzeitigen Absinken der Vorräte (-1,1 Mio. EUR) und Forderungen (-1,9 Mio. EUR) stieg das Um-
laufvermögen insgesamt um 2,9 Mio. EUR auf 93,6 Mio. EUR. 
 
Die aktiv abzugrenzenden Posten sanken im Berichtsjahr leicht um 0,2 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR. 
 
Die Passivseite ist zunächst geprägt durch einen Anstieg der Verbindlichkeiten in Höhe 8,0 Mio. EUR. 
Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Aufnahme neuer Darlehen der Stadtwerke Schwedt GmbH 
zur Finanzierung der Investitionen ins Gasnetz (15,3 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der im Rech-
nungsjahr getätigten Tilgungsleistungen (6,1 Mio. EUR) ergibt sich eine Erhöhung der Konzernver-
bindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um 9,2 Mio. EUR auf 71,6 Mio. EUR. 
 
Der Anstieg der Sonderposten gegenüber dem 31.12.2013 um 1,6 Mio. EUR auf 103,8 Mio. EUR re-
sultiert vornehmlich aus Investitionszuschüssen, die im Zusammenhang mit der Übernahme des Gas-
netzes zu passivieren waren (5,5 Mio. EUR). 
 
Durch das positive Gesamtergebnis des Jahres 2014 erhöht sich das Eigenkapital um 11,4 Mio. EUR. 
 
Der Mittelzufluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (24,5 Mio. EUR, Vj. 20,1 Mio. EUR) konnte 
zusammen mit dem Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (7,8 Mio. EUR) den Finanzbedarf aus 
Investitionstätigkeit (26,2 Mio. EUR) abdecken. Unter Berücksichtigung der Änderung des Bestandes 
an fremden Finanzmitteln ist somit eine Erhöhung des gesamten Finanzmittelbestandes um 5,9 Mio. 
EUR zum Bilanzstichtag festzustellen. 
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Die Vermögens- und Finanzlage der ubs konnte auf Grund der kurzfristig eingeleiteten Sparmaßnah-
men stabilisiert werden, ist aber weiterhin als angespannt zu bezeichnen. Entsprechend Jahresab-
schluss reichen die kurzfristigen Aktiva stichtagsbedingt nicht aus, um die kurzfristigen Verbindlichkei-
ten auszugleichen. Hiernach besteht zum 31.12.2014 eine Liquiditätsunterdeckung in Höhe von 0,6 
Mio. EUR (Vj. 0,9 Mio. EUR).  
 
Der im Vorjahr entsprechend Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.12.2013 festge-
legte Kassenkreditrahmen in Höhe von 0,6 Mio. EUR wurde zum 31.12.2014 nicht in Anspruch ge-
nommen. 
 
Kennzahlen 
 
zur Vermögens- und Kapitalstruktur 
 

Kennzahlen  31.12.2013 31.12.2014 

Eigenkapitalquote 1 
Eigenkapital x 100 
Bilanzsumme 

52,8% 53,0% 

Eigenkapitalquote 2 
(Eigenkapital + Sopo) x 100 
Bilanzsumme 

75,2% 74,8% 

Anlagenintensität 
Anlagevermögen x 100 
Bilanzsumme 

79,4% 79,7% 

 
zur Finanzierung und Liquidität 
 

Kennzahlen  31.12.2013 31.12.2014 

Anlagendeckungsgrad I 
Eigenkapital 
Anlagevermögen 

66,5% 66,5% 

Liquidität 1. Grades 
Liquide Mittel x 100 
kurzfristige Verbindlichkeiten 

173,6% 189,7% 

Liquidität 2. Grades 
(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 
kurzfristige Verbindlichkeiten 

203,2% 213,3% 

Verschuldungsgrad 
Fremdkapital x 100 
Eigenkapital 

47,0% 47,6% 

 
 



Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 - Konsolidierungsbericht 
 

 
 

- Seite 21 - 

5.3.3  Ertragslage 
 
Insgesamt weist die Gesamtergebnisrechnung für das Berichtsjahr 2014 ein positives Ergebnis in 
Höhe von 13,5 Mio. EUR aus. Unter Berücksichtigung der im Rahmen des Gewinnabführungsvertra-
ges zwischen der SWS und der TWS vereinbarten Ausgleichszahlungen für außenstehende Gesell-
schafter (2,1 Mio. EUR, Vj. 1,5 Mio. EUR) ergibt sich somit ein Gesamtbilanzüberschuss von 11,4 Mio. 
EUR (Vj. 8,9 Mio. EUR). 
 

Bezeichnung 

2013 2014 Entwicklung 
EUR % EUR % EUR 

Steuern und ähnliche Abgaben 23.591.472,98 16,3 24.167.565,54 16,0 576.092,56 
Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

29.029.618,38 20,0 29.932.883,87 19,8 903.265,49 

Sonstige Transfererträge 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 
Öffentlich-rechtliche Leistungsent-
gelte 

3.639.452,73 2,5 3.680.436,82 2,4 40.984,09 

Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.279.843,99 57,5 90.134.981,59 59,5 6.855.137,60 
Kostenerstattungen und Kostenum-
lagen 

753.023,29 0,5 708.891,60 0,5 -44.131,69 

Sonstige ordentliche Erträge 2.261.167,64 1,6 2.161.482,51 1,4 -99.685,13 
Aktivierte Eigenleistungen 44.964,51 0,0 50.261,37 0,0 5.296,86 
Bestandsveränderungen 374.402,26 0,2 -1.015.233,41 -0,7 -1.389.635,67 
Zinsen und sonstige Finanzerträge 837.249,72 0,6 740.498,71 0,5 -96.751,01 
Außerordentliche Erträge 1.111.721,29 0,8 848.565,75 0,6 -263.155,54 
Gesamterträge 144.922.916,79 100,0 151.410.334,35 100,0 6.487.417,56 
      
Personal- und Versorgungs- 
aufwendungen 

34.900.935,39 26,1 35.359.548,35 25,6 458.612,96 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

49.600.921,66 37,2 47.092.783,84 34,1 -2.508.137,82 

Abschreibungen 16.781.991,49 12,6 20.898.105,95 15,2 4.116.114,46 
Transferaufwendungen 18.286.951,41 13,7 19.125.921,27 13,9 838.969,86 
Sonstige ordentliche Aufwendun-
gen 

9.911.650,80 7,4 11.172.713,02 8,1 1.261.062,22 

Zinsen und sonstige Finanz- 
aufwendungen 

2.911.433,05 2,2 3.130.449,92 2,3 219.016,87 

Außerordentliche Aufwendungen 1.113.874,23 0,8 1.116.609,98 0,8 2.735,75 
Gesamtaufwendungen 133.507.758,03 100,0 137.896.132,33 100,0 4.388.374,30 
      
Gesamtergebnis 11.415.158,76  13.514.202,02  2.099.043,26 

 
Entwicklung der Erträge 
 
Im Rechnungsjahr 2014 konnten Gewerbesteuern in Höhe von 8,6 Mio. EUR (Vj. 8,2 Mio. EUR) und 
Grundsteuern in Höhe von 3,4 Mio. EUR (Vj. 3,4 Mio. EUR) ertragswirksam vereinnahmt werden. Die 
Stadt erhielt aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer 9,2 Mio. EUR (Vj. 9,0 Mio. EUR) 
und aus der Umsatzsteuer 1,5 Mio. EUR (Vj. 1,4 Mio. EUR). Ferner waren, gegenüber dem Vorjahr 
annähernd unverändert, 1,4 Mio. EUR aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ertrags-
seitig zu berücksichtigen. Unter Hinzuziehung der sonstigen Gemeindesteuern ergibt sich gegenüber 
dem Vorjahr eine Erhöhung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben von 0,6 Mio. EUR. 
 
Die im Gesamtabschluss erfassten Erträge aus „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ resultieren 
im Wesentlichen aus dem städtischen Jahresabschluss und beinhalten u. a. Schlüsselzuweisungen in 
Höhe von 13,0 Mio. EUR (Vj. 13,0 Mio. EUR), vereinnahmte Zuweisungen für laufende Zwecke vom 
Land in Höhe 4,6 Mio. EUR (Vj. 4,1 Mio. EUR) sowie vom Kreis in Höhe von 2,6 Mio. EUR (Vj. 2,3 
Mio. EUR). Ferner wurden ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten mit einem Gesamtbetrag 
von 8,4 Mio. EUR (Vj. 8,2 Mio. EUR) erfasst. 



Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 - Konsolidierungsbericht 
 

 
 

- Seite 22 - 

In der Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ werden die Entgelte für die Inanspruchnahme 
von Verwaltungsleistungen und die Gebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und 
die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen abgebildet. Neben den Verwaltungs- und Be-
nutzungsgebühren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Bau-
kosten- und Investitionszuschüssen nachgewiesen. 
 
Erträge aus Mieten und Pachten sowie Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen werden in der 
Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ nachgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Er-
höhung der Erträge um 6,9 Mio. EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf eine Steigerung der 
Umsatzerlöse der Stadtwerke Schwedt GmbH zurückzuführen ist. Diese resultiert insbesondere aus 
der Erweiterung des Geschäftsfeldes Gas mit dem Betrieb von Biogaseinspeiseanlagen (5,3 Mio. 
EUR). 
 
Die Erträge der Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren vollständig aus dem städ-
tischen Einzelabschluss. Der leichte Anstieg ist vornehmlich auf die Rückzahlung eines zu viel gezahl-
ten Beitrages für die Umlage an den KSA vom Asklepios Klinikum Uckermark zurückzuführen. 
 
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist ein leichter Rückgang von 2,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 2,2 
Mio. EUR im Rechnungsjahr 2014 zu verzeichnen. 
 
Die in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesene Bestandsminderung von -1,0 Mio. EUR resultiert 
aus dem Einzelabschluss der Wohnbauten GmbH Schwedt und berücksichtigt die Abnahme noch 
nicht abgerechneter Betriebskosten, die im Umlaufvermögen des Unternehmens nachgewiesen wer-
den. 
 
Des Weiteren konnten Finanzerträge in Höhe von 0,7 Mio. EUR (Vj. 0,8 Mio. EUR) sowie außeror-
dentliche Erträge von 0,8 Mio. EUR (Vorjahr 1,1 Mio. EUR) erzielt werden. 
 
Entwicklung der Aufwendungen 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betreffen insbesondere die anfallenden Aufwendungen 
für die Beamten und tariflich Beschäftigten einschließlich der Nebenbezüge sowie die Zuführungen zu 
und die Inanspruchnahmen von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Alters-
teilzeitverpflichtungen. Gegenüber dem Vorjahr ist hier insgesamt ein Anstieg der Aufwendungen um 
0,5 Mio. EUR festzustellen. 
 
Im Rechnungsjahr 2014 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 47,1 Mio. 
EUR (Vj. 49,6 Mio. EUR) angefallen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2,5 Mio. 
EUR resultiert im Wesentlichen aus geringeren Fremdkosten der Wohnbauten GmbH Schwedt für die 
Instandhaltung (4,4 Mio. EUR). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen, vornehmlich für die Un-
terhaltung der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen (0,4 Mio. EUR) sowie für den Material- 
und Fremdleistungsaufwand der Stadtwerke Schwedt GmbH (1,6 Mio. EUR). 
 
Die „Abschreibungen“ betragen 20,9 Mio. EUR (Vj. 16,8 Mio. EUR). Diese umfassen sowohl die Ab-
schreibungen auf das Anlage- als auch auf das Umlaufvermögen. Auf Grund der Übernahme der 
Gasnetze und Biogaseinspeiseanlagen durch die Stadtwerke Schwedt GmbH sind hier zusätzliche 
Aufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. EUR festzustellen. Ferner wurden durch die Wohnbauten GmbH 
Schwedt außerplanmäßige Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen (2,4 Mio. EUR) auf Grund 
dauerhafter Wertminderung und vorgesehenem Rückbau vorgenommen. Aus dem Einzelabschluss 
der Stadt gehen zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR hervor. 
 
Die Position „Transferaufwendungen“ enthält zum einen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 
Zwecke an Dritte und zum anderen Auflösungsbeträge der an Dritte gezahlten Zuweisungen und Zu-
schüsse für Investitionen. Im abgelaufenen Rechnungsjahr 2014 waren Mehraufwendungen in Höhe 
von 0,8 Mio. EUR, insbesondere bedingt durch eine gestiegene Steuerkraftmesszahl und somit höhe-
re Kreisumlage, eine aufgrund eines höheren Ist-Gewerbesteueraufkommens gestiegene Gewerbe-
steuerumlage sowie höhere Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft u. a. durch Fehlbedarfsfinanzie-
rungen, zu verzeichnen. 
 
Die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ belaufen sich auf 11,2 Mio. EUR (Vj. 9,9 Mio. EUR). 
Ausgewiesen werden hier die konsolidierten Steueraufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. EUR (Vj. 3,3 
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Mio. EUR) und die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8,1 Mio. EUR (Vj. 6,7 
Mio. EUR). Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf zusätzliche Kostenpositionen 
im Rahmen der Geschäftsfeldübernahme Biogaseinspeisung zurückzuführen. An die einspeisenden 
Biogasanlagenbetreiber werden vermiedene Netzkosten in Höhe von 2,1 Mio. EUR ausbezahlt, die 
unter dieser Position dargestellt sind. 
 
Die Position „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ betrifft vor allem Zinsaufwendungen für die 
bestehenden Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen.  
 
Mit der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Übernahme der Gasversorgungsnetze und Biogasein-
speiseanlagen zum 01.01.2014 war ein planmäßiger Anstieg der Zinsaufwendungen bei der Stadt-
werke Schwedt GmbH (0,5 Mio. EUR) verbunden. 
Dem gegenüber sind die Zinsaufwendungen der Wohnbauten GmbH Schwedt tilgungs- und annuitä-
tenbedingt um -0,3 Mio. EUR zurückgegangen. 
 
In den außerordentlichen Aufwendungen sind insbesondere die Aufwendungen aus der Veräußerung 
von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen erfasst. Hierzu 
zählt die Ausbuchung des Restbuchwertes nach ordentlicher Abschreibung des Vermögensgegen-
standes bis zum Veräußerungszeitpunkt. 
 
5.3.4  Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 
 
Nennenswerte Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres bestehen 
nicht. 
 
5.3.5  Ausblick sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
 
Die folgenden Ausführungen geben die wesentlichen Eckpunkte hinsichtlich Ausblick sowie Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung aus den einzelnen Lageberichten und Prüfungsberichten 
zum Geschäftsjahr 2014 der Stadt und ihrer Gesellschaften wieder. 
 
Stadt Schwedt/Oder 
 
Die Jahresrechnungen der Stadt Schwedt/Oder schlossen in den vergangenen Rechnungsjahren 
stets positiver ab als geplant. Dies war im Wesentlichen auf die erfreuliche Entwicklung der Gewerbe- 
und Gemeinschaftssteuern zurückzuführen. Insbesondere die Gewerbesteuern und die hiermit im 
Zusammenhang stehenden Einflüsse auf die Steuerkraft der Kommune unterliegen jedoch nicht plan-
baren Schwankungen und stellen somit per se ein Risiko dar. 
 
Die positiven Ergebnisse in den abgelaufenen Rechnungsjahren bewirkten ein Anwachsen der Rück-
lagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auf insgesamt 13,7 Mio. EUR zum 
31.12.2014. 
 
Gleichzeitig stieg der Gesamtbestand an eigenen Zahlungsmitteln der Stadt Schwedt/Oder zum Bi-
lanzstichtag auf 17,7 Mio. EUR an. 
 
Für das Haushaltsjahr 2015 wird eine Ergebnisverbesserung gegenüber der Planung erwartet. Hinter-
grund sind insbesondere gestiegene Gewerbesteuererträge. 
 
Trotz einer stärkeren Anpassung der Steueransätze an die Entwicklung in den Vorjahren, wird ent-
sprechend der aktuellen Haushaltsplanung 2016 für den Zeitraum 2016 bis 2019 ein Abschmelzen der 
aufgebauten Rücklagen (-11,2 Mio. EUR) und Zahlungsmittelbestände (-12,0 Mio. EUR) erwartet. 
Wesentliche Faktoren hierfür sind die entsprechend den Orientierungsdaten des Landes sinkenden 
Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, steigende Personalkosten und steigende Ausgaben für die 
Finanzierung von Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. 
 
Die künftigen Herausforderungen und Risiken liegen insbesondere in der demografischen und auch 
wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region und den damit verbundenen Auswirkungen auf 
die Einnahmen der Gemeinde (Realsteuern, Beiträge und Gebühren, Beteiligungen an den Gemein-
schaftssteuern) sowie die zu leistende Kreisumlage. 



Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 - Konsolidierungsbericht 
 

 
 

- Seite 24 - 

Ferner werden in der Zukunft rückläufige Zuwendungen des Landes für Investitionen erwartet, mit der 
Folge, dass notwendige investive Maßnahmen immer stärker mit Eigenmitteln finanziert werden müs-
sen. Darüber hinaus ist die hohe Abhängigkeit der Stadt von den Zuweisungen des Landes aus dem 
kommunalen Finanzausgleich langfristig ein Risiko. 
 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 
 
Mit dem Wirtschaftsplan 2015 wurde ein langfristiges Konsolidierungskonzept, mit der Zielvorgabe 
den Bilanzverlust (1,4 Mio. EUR per 31.12.2013) bis zum Jahr 2025 vollständig auszugleichen, vorge-
legt. 
 
Für das Geschäftsjahr 2014 konnten die Bühnen einen Jahresüberschuss in Höhe von 32,8 TEUR (Vj. 
-0,7 Mio. EUR) ausweisen. 
 
Es ist geplant, die bestehende Liquiditätsunterdeckung von 0,6 Mio. EUR (Vj. 0,9 Mo. EUR) mittelfris-
tig zurückzufahren und die Zahlungsfähigkeit ab dem Jahr 2018 wieder eigenständig zu gewährleis-
ten. 
 
Mit dem entsprechend Beschluss der SVV am 06.12.2013 beschlossenen Kassenkreditrahmen (0,6 
Mio. EUR) ist die Zahlungsfähigkeit gesichert. 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird weiterhin ein leichter Besucherrückgang prognostiziert. Die Umsät-
ze bleiben auf Grund der dynamischen Gebührenordnung (Anbindung der Eintrittspreisentwicklung an 
die Entwicklung z. B. der Heiz- und Energiekosten, Fahrtkosten sowie Aufwendungen für Drittleistun-
gen) und dem Anstieg im Bereich der Fremdveranstaltung voraussichtlich stabil. 
 
Strategisches Ziel der Uckermärkischen Bühnen bleibt weiter der Abschluss eines Mehrjahrestheater-
vertrages mit dem Land Brandenburg. 
 
Die Anpassung der Zuwendungen des Landes und des Landkreises Uckermark sowie der Haushalts-
mittel der Stadt Schwedt/Oder an die tarifliche Entwicklung der Lohn- und Honorarkosten ist aus Sicht 
der Uckermärkischen Bühnen für einen nachhaltigen und kontinuierlichen Abbau des Bilanzverlustes 
unverzichtbar. 
 
Chancen werden insbesondere in der Aufnahme der Uckermärkischen Bühnen in den Theaterverbund 
gesehen. 
 
Wohnbauten GmbH Schwedt 
 
Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2013/2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 8,1 Mio. 
EUR (Vj. 6,4 Mio. EUR). 
 
Der Lagebericht enthält zur künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken fol-
gende Kernaussagen: 
 
• Für die nächsten Jahre wird mit positiven Jahresergebnissen gerechnet. Bei leicht rückgängigen 

Mieterlösen wird für das Geschäftsjahr 2014/2015 ein Jahresüberschuss von 9,9 Mio. EUR erwar-
tet. 

 
• Die Investitionen 2014/2015  werden aus Eigenmitteln und einem Darlehen aus dem Stadtent-

wicklungsfonds der ILB Brandenburg in Höhe von 2,5 Mio. EUR finanziert.  
 
• Die Schwerpunktprojekte Regenbogensiedlung und das Neubauprojekt Gatower Straße bilden 

den Kern der Investitionstätigkeit im Jahr 2015. 
 
• Wesentliches Risiko der Gesellschaft ist die demografische Entwicklung. Diese entspricht jedoch 

dem erwarteten Szenario und ist bei der wohnungswirtschaftlichen Prognose des Unternehmens 
berücksichtigt. Per 31.12.2014 betrug der Leerstand 3,5%. 
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• Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist gesichert. 
 
InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH 
 
Für das Jahr 2015 wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. 
 
Es wird angestrebt, dass sich die Gesellschaft kontinuierlich weiterentwickelt und durch günstige 
Standortbedingungen weitere Investoren anzieht, um den Wirtschaftsstandort Schwedt zu stärken und 
auszubauen. 
 
Technische Werke Schwedt GmbH 
 
Der Jahresabschluss weist unter Berücksichtigung der Gewinnabführung der Stadtwerke Schwedt 
GmbH (3,6 Mio. EUR, Vj. 2,9 Mio. EUR) einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,2 Mio. EUR (Vj. 0,7 
Mio. EUR) aus. 
 
Das Geschäftsjahr 2014 war maßgeblich durch die Verschmelzung der Schwedter Hafengesellschaft 
mbH auf die TWS geprägt. War die Umsetzung im ersten Jahr mit einer Vielzahl einmaliger Aufwen-
dungen verbunden, so werden durch verschiedene Synergien mittel- bis langfristig die Vorteile über-
wiegen. 
 
Die Entwicklung der Energiepreise zählt zu den größten externen Risiken. Gerade die Badbetreibung 
ist mit hohem energetischem Aufwand verbunden. Seit 2007 werden jährlich technische Maßnahmen 
umgesetzt, um dieser Kostenentwicklung entgegenzuwirken. Die schrittweise Optimierung und Mo-
dernisierung der Technik ist weiterhin unumgänglich. 
 
Daneben ist die Entwicklung der Einwohnerzahlen und der Bevölkerungsstruktur für ein Unternehmen 
des Freizeitsektors von besonderer Bedeutung. 
 
Die geplanten Besucherzahlen liegen bei 200.000 Gästen/a im FEB „AquariUM“. Für das Kino sind 
wiederum 70.000 Besucher angestrebt. 
 
Der Schwedter Hafen wird an die gute Umschlagentwicklung anknüpfen. Eingeplant ist eine Um-
schlagmenge von 250.000 t. In 2014 wurden die Voraussetzungen geschaffen, eine weitere Lagerhal-
le zu errichten. Eine Realisierung ist angestrebt, sobald sich Interessenten zur längerfristigen Anmie-
tung überdachter Lagerflächen generieren lassen. 
 
Die langfristige Perspektive der Technische Werke Schwedt GmbH steht im direkten Zusammenhang 
mit der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmensverbundes aus der Technische Werke Schwedt 
GmbH (TWS) und der Stadtwerke Schwedt GmbH (SWS). 
 
Stadtwerke Schwedt GmbH 
 
Bei der Beurteilung der auf das Unternehmen wirkenden Chancen und Risiken sind folgende Punkte 
besonders hervorzuheben: 
 
• Die Risiken aus der Betreibung der Biogaseinspeiseanlagen sind durch die gesetzliche Veranke-

rung des Biogaswälzungsprozesses überschaubar. Chancen ergeben sich aus dem Kostenopti-
mierungspotential. 

 
• Ein weiterer Absatzrückgang und ein damit verbundener Umsatzrückgang sind im früheren Kern-

geschäft Fernwärmeversorgung im Zusammenhang mit den Rückbauaktivitäten zu erwarten. Vor-
dergründig sind Risiken in diesem Geschäftsfeld in der Witterung und der Entwicklung der Heiz-
ölmarktpreise zu sehen. 
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• Im Telekommunikationsmarkt ergeben sich Wachstumspotentiale aus dem Anstieg der mobilen 
Internetnutzung und der voranschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft. Hinsichtlich der 
Preisentwicklungen bei DSL- und Telefonangeboten besteht ein risiko- und chancenbehaftetes 
Potential. 

 
• Zugenommen haben die Risiken und Chancen durch den veränderten Strom- und Gaswettbe-

werb, der eingeleiteten Energiewende und regulatorische Einflüsse. 
 
• Die Bevölkerungsentwicklung und die wirtschaftlichen regionalen Rahmenbedingungen gelten als 

weitere Einflussfaktoren für alle Geschäftsprozesse und Geschäftsfelder. 
 
• Ein positives Image und eine hohe Kundenzufriedenheit werden als Basis für die weitere erfolgrei-

che Geschäftsentwicklung gesehen. 
 

• Es wird von einer stabilen Ertragslage und positiven Geschäftsergebnissen ausgegangen. 
 
• Die Umsetzung des Wachstumskonzeptes aus dem Jahr 2008 soll weitergeführt werden. Im Fo-

kus stehen hierbei Investitionen in erneuerbare Energien, Kundenbindung durch Contractinglö-
sungen und der Ausbau des Vertriebs- und Netzgebietes auf die umliegenden Ortsteile. 

 
• Die Aktivitäten für Investitionen in Windkraftanlagen, verbunden mit hoher Transparenz und Bür-

gerbeteiligung werden weiter verstärkt. 
 
• Insgesamt soll ein Investitionsbudget unter Berücksichtigung der Investition in Windkraftanlagen in 

Höhe von 11,7 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2015 umgesetzt werden. 
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Gesamtanhang zum Gesamtabschluss 2014 
 
I  Allgemeines 
 
Dem Gesamtabschluss ist ein Anhang entsprechend § 83 Abs. 4 BbgKVerf beizufügen. Nach § 62 i. V. 
m. § 58 KomHKV sind insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die 
angesetzten Nutzungsdauern sowie Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung 
und den Posten der Bilanz, wobei auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist, anzuge-
ben. 
 
Hinsichtlich der Erläuterung wesentlicher Abweichungen zu den Vorjahresdaten der Gesamtergebnis-
rechnung wird auf die Angaben in Pkt. 5.3.3 des Konsolidierungsberichtes verwiesen. 
 
 
II  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
1.  Gemeinderechtliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
�

Der Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31. Dezember 2014 ist nach den kommunalrechtli-
chen Regelungen aus der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) und der Kommu-
nalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) erstellt. Aus § 83 Abs. 2 BbgKVerf i. V. m. § 299 
Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) ergibt sich, dass die Abschlüsse der verbundenen Unternehmen 
grundsätzlich auf denselben einheitlichen Stichtag zu erstellen sind. 
 
Gemäß § 83 Abs. 3 BbgKVerf ist der Gesamtabschluss unter Beachtung der §§ 300 bis 309, 311 und 312 
HGB zu erstellen. Die Ansatzvorschrift des § 300 HGB regelt, welche Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rechnungsabgrenzungsposten, Bilanzierungshilfen und Sonderposten in den Konzernabschluss aufzu-
nehmen sind, während § 308 HGB die Höhe des Ansatzes, mithin die einheitliche Bewertung, festlegt. 
 
Die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der Schulden erfolgt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger  Buchführung für Kommunen sowie der gemeinderechtlichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsvorschriften. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Pos-
ten in der Gesamtbilanz stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 
 
• Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert 

und planmäßig über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Selbst geschaffene 
immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert. 

 
• Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Dabei wird dem Wer-

teverzehr der abnutzbaren Sachanlagen linear durch voraussichtliche Nutzungsdauer Rechnung ge-
tragen. Zur Bestimmung der Nutzungsdauer wurde nach § 51 Abs. 2 KomHKV die Bestimmung der 
wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Ministerium des 
Innern herausgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde gelegt, soweit nicht der An-
satz von auf eigenen  Erfahrungswerten basierenden  betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern den 
tatsächlichen Verhältnissen eher entspricht. 

 
• Die Finanzanlagen des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten bewertet. Im Falle einer vo-

raussichtlich dauernden Wertminderung findet eine Bewertung zum niedrigeren beizulegenden Wert 
am Abschlussstichtag statt. Bei börsennotierten Finanzanlagen wird der beizulegende Stichtagswert 
durch den aus dem Börsenkurs abgeleiteten Wert bestimmt. Bei Ausleihungen ergibt sich der beizu-
legende Stichtagswert aus dem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag. 

 
Die Stadt Schwedt/Oder macht vom Wahlrecht des § 312 Abs. 5 Satz 1 HGB Gebrauch und hat keine 
Anpassung der Einzelabschlüsse der assoziierten Unternehmen an die konzerneinheitlichen Bewer-
tungsmethoden vorgenommen. 

 
• Vorräte sind mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten  zu bewerten. Bei deren Bewertung können 

Bewertungsvereinfachungsverfahren wie das Festwertverfahren (§ 35 Abs. 2 KomHKV) und die 
Gruppenbewertung (§35 Abs. 3 KomHKV) angewendet werden. 
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• Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert 
und, soweit erforderlich, abgezinst. Erkennbare Risiken werden durch Einzel- und Pauschalwertbe-
richtigungen berücksichtigt. 

 
• Die Bestände der liquiden Mittel sind zum Nennwert bewertet. 
 
• Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die vor dem Bilanz- 

stichtag getätigt wurden, aber erst Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstel-
len.  

 
• Als Sonderposten werden Zuwendungen oder Beiträge zur Finanzierung von Investitionsmaßnah-

men passiviert. Die Sonderposten werden während der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des 
bezuschussten Vermögensgegenstandes im Verhältnis der jeweiligen Wertfortschreibung ertrags-
wirksam aufgelöst. Bei Vermögensgegenständen, die keiner Abnutzung unterliegen (z.B. Grundstü-
cke), erfolgt auch keine Auflösung des hierzu gebildeten Sonderpostens. Bei vorzeitigem Untergang 
des bezuschussten Vermögensgegenstandes ist der gebildete Sonderposten außerplanmäßig aufzu-
lösen. 

 
• Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden nach den beamtenrechtli-

chen Bestimmungen gebildet. Diese sind zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach 
dem Teilwertverfahren auf Basis eines Rechnungszinsfußes von 5,0% anzusetzen. 

 
• Sonstige Rückstellungen werden in Höhe der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung notwendig sind und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 
Verpflichtungen. 

 
• Die Verbindlichkeiten werden mit den Nennwerten bzw. den Rückzahlungsbeträgen bilanziert. 
 
• Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen gebildet, die vor dem Bilanz-

stichtag erhalten wurden, aber erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. 
 
Auf eine Bereinigung von Ansätzen kann verzichtet werden, wenn sie von nachgeordneter Bedeutung 
sind. Unterschiede bei der Bilanzierung und der Ausübung der Bilanzierungswahlrechte sind zu doku-
mentieren. Anders als bei der Vereinheitlichung der Bewertung gemäß § 308 Abs. 2 Satz 3 und 4 HGB 
gibt es im § 300 HGB keine ausdrückliche Ausnahmevorschrift; diese leitet sich aber aus dem Grundsatz 
der Wesentlichkeit ab. 
 
Das Bilanzierungsvorgehen der Einzelgesellschaften, die als voll zu konsolidierende Beteiligungen in den 
Gesamtabschluss eingeflossen sind, ist nachfolgend im Einzelnen dargestellt. Auf eine Bewertungsan-
passung wurde bei der Erstellung des Gesamtabschlusses der Stadt Schwedt/Oder grundsätzlich ver-
zichtet. Dieses Vorgehen begründet sich insbesondere auf dem Grundsatz der Wesentlichkeit sowie aus 
dem Leitfaden der AG Gesamtabschluss des Innenministeriums Brandenburg mit Stand vom 15. Juni 
2012 (Punkt 3.4.4.3). Dem Grundsatz des einheitlichen Ansatzes im kommunalen Gesamtabschluss fol-
gend wurde auf den Ansatz von Steuerlatenzen aus den Einzelabschlüssen der verbundenen Unterneh-
men im Gesamtabschluss verzichtet. 
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2.  Bilanzierung und Bewertung der voll zu konsolidierenden Aufgabenträger 
 
2.1  Stadt Schwedt/Oder 
 
Der Einzelabschluss 2014 wurde nach den Vorschriften des Landes Brandenburg (BbgKVerf, KomHKV, 
Bewertungsleitfaden) aufgestellt. Die Vorschriften in Bezug auf die Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden wurden uneingeschränkt angewendet, was auch für die Nutzungsdauern der Vermögensgegen-
stände zutrifft. Der Grundsatz der Bilanzstetigkeit wurde somit befolgt. 
 
2.2  Uckermärkische Bühnen Schwedt 
 
Der Jahresabschluss der ubs wurde nach den Vorschriften für die Eigenbetriebe des Landes Branden-
burg und des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. 
 
Ein Festwert wurde gemäß § 240 Abs. 3 HGB für Perückenvorräte und Kostüme gebildet. Die übrigen 
Vorräte sind entsprechend dem Niederstwertprinzip bewertet. 
 
In den Wirtschaftsjahren von 2002 bis 2009 wurden die Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand ent-
sprechend § 23 Eigenbetriebsverordnung als Kapitalzuschüsse unter der allgemeinen Rücklage ausge-
wiesen und in die Kapitalkonsolidierung einbezogen. 
 
Für Zuwendungen zur Beschaffung von Anlagevermögen und Vorräte bis zum Jahr 2001 und ab dem 
Jahr 2010 wurden Sonderposten gebildet. Der Sonderposten verändert sich in der Höhe der Vorratsbe-
wegung sowie der sonderpostenfinanzierten Anlageabgänge. Die jährlichen Abschreibungen auf die son-
derpostenfinanzierten Vermögensgegenstände werden durch die Auflösung des Sonderpostens neutrali-
siert und belasten das Ergebnis nicht. 
 
Längerfristig bestehende sonstige Rückstellungen werden unter Anwendung des pauschalen durch-
schnittlichen Marktzinssatzes der Deutschen Bundesbank unter Berücksichtigung der individuellen Rest-
laufzeiten mit Zinssätzen zwischen 2,80 % und 2,90 % abgezinst. 
 
Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen bilanziert. 
 
2.3  Wohnbauten GmbH Schwedt 
�

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014 wurde nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Berücksichtigung des GmbH-Gesetzes, des DMBilG 
und der Formblattvorschriften für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 25. Mai 2009 aufgestellt. 
 
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrags bemessen. 
 
Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt mit ihrem Erfüllungsbetrag. 
 
2.4  Grüner Flor GmbH 
 
Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vor-
schriften des GmbHG und der geltenden Satzung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalge-
sellschaft i. S. v. § 267 I HGB. 
 
2.5  Stadtgrün Schwedt GmbH 
 
Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vor-
schriften des GmbHG und der geltenden Satzung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalge-
sellschaft i. S. v. § 267 I HGB. 
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2.6  InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH 

 
Der Jahresabschluss der InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH für das Geschäftsjahr 2014 wur-
de nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend 
zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. 
 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. 
 
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensge-
genstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. 
 
2.7  Technische Werke Schwedt GmbH 
 
Der Jahresabschluss der Technische Werke Schwedt GmbH, Schwedt/Oder, zum 31. Dezember 2014 ist 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.  
 
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten abzüglich planmäßiger der voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechenden Abschreibungen bewer-
tet. Die Herstellungskosten enthalten neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten auch angemessene 
Gemeinkosten. 
 
Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode auf Basis steuerlich anerkannter Nutzungsdau-
ern ermittelt. 
 
Investitionszuschüsse werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 
passiviert und entsprechend dem Abschreibungsverlauf der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam 
aufgelöst.  
 
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind unter Anwendung der „Projected 
Unit Credit“ (PUC-) Methode auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 4,53% p.a. und einer Ein-
kommensdynamik von 1,5 % anhand der Richttafel 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt worden 
und decken sämtliche Verpflichtungen. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert. 
 
2.8  Stadtwerke Schwedt GmbH 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für 
große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. 
 
Die Herstellungskosten enthalten neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten auch angemessene Ge-
meinkosten. 
Niedrigere Wertansätze von Vermögensgegenständen, die auf Abschreibungen nach § 253 HGB in der 
bis zum 28. Mai 2009 geltenden Fassung des HGB beruhen, die in den Geschäftsjahren vorgenommen 
wurden, die vor dem 1. Januar 2010 begonnen haben, wurden entsprechend den Regelungen des EG-
HGB Artikel 67 fortgeführt. 
 
Die Abschreibungen werden grundsätzlich nach der linearen Methode und bei Stromversorgungsanlagen, 
die vor Einführung des BilMoG angeschafft wurden, unter Anwendung des Artikels 67 EGHGB teilweise 
nach der degressiven Methode ermittelt. Von der degressiven wird planmäßig auf die lineare Abschrei-
bungsmethode übergegangen, wenn die gleichmäßige Verteilung des Restbuchwertes auf die verblei-
bende Nutzungsdauer zu höheren Abschreibungsbeträgen führt. 
 
Beteiligungen und Genossenschaftsanteile werden mit den Anschaffungskosten bilanziert. Die sonstigen 
Ausleihungen sind zum Nennwert abzüglich der planmäßigen Tilgungen und notwendiger Wertberichti-
gungen ausgewiesen.  
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Zweifelhafte Forde-
rungen sind einzelwertberichtigt. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos besteht eine Pauschal-
wertberichtigung. 
 
Investitionszuschüsse werden unter dem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen 
passiviert und entsprechend der Abschreibungsdauer der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam 
aufgelöst.  
 
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen zu modifizierten Teilwerten auf der Basis eines Rechnungszinsfußes von 4,53 % p.a. an-
hand der Richttafel 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt worden und decken sämtliche Verpflich-
tungen. Es wurde eine Einkommensdynamik von 2,5 % und eine Rentendynamik von 1,40 % berücksich-
tigt. 
 
Die Bewertung des Deckungsvermögens, das der Erfüllung von Altersvorsorgeverpflichtungen dient, er-
folgt zum Zeitwert. 
 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem sich nach der Abzin-
sungsverordnung ergebenden amtlichen Zinssatz diskontiert. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert. Unverzinsliche Verbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst. 
 



Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 - Anlage 1 
 

 
 

- Seite 6 - 
�

III.  Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Gesamtbilanz 
 
Aktiva 
 
1  Anlagevermögen 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der beigefügten Gesamtanlagenübersicht nachgewiesen. 
 
1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 
 
  Werte in EUR 
Bestand per 31.12.2013  1.685.567,81 
Zugänge + 281.295,14 
Abgänge zu Restbuchwerten ./. 25.619,59 
Abschreibungen ./. 438.763,67 
Bestand per 31.12.2014  1.502.479,69 
 
Der Zugang im abgelaufenen Geschäftsjahr resultiert im Wesentlichen aus Investitionen der Stadtwerke 
Schwedt GmbH in Höhe von 0,2 Mio. EUR. 
 
1.2  Sachanlagevermögen 
 
  Werte in EUR 
Bestand per 31.12.2013  337.676.690,20 
Zugänge + 38.766.394,83 
Abgänge zu Restbuchwerten ./. 964.386,95 
Abschreibungen ./. 20.046.806,65 
Bestand per 31.12.2014  355.431.891,43 
 
Die Stadt investierte insgesamt 4,9 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen. Die wesentlichen Zugänge 
betreffen die Maßnahmen Neugestaltung des Schulhofes an der Erich Kästner Grundschule, Sanierung 
der Kita „Uckis Spatzenhaus“ und des KOMMunikationszentrums sowie Anbau an das Rathaus und die 
Sanierung Vierradener Chaussee 1. BA. 
 
Bei der Wohnbauten GmbH Schwedt waren insgesamt Investitionen in das Sachanlagevermögen in Hö-
he von 8,7 Mio. EUR zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf Neu- und Umbaumaßnahmen (7,9 Mio. 
EUR) und Bauvorbereitungskosten (0,6 Mio. EUR) entfielen. 
 
In den Zugängen sind ferner Investitionen der Stadtwerke in Höhe von 24,1 Mio. EUR enthalten. Diese 
sind geprägt von Zugängen im Bereich Gasversorgung durch die Übernahme der Netze und der dazuge-
hörigen Verteilanlagen. 
 
1.3  Finanzanlagevermögen 
 
1.3.1  Sondervermögen 
 
Die Anteile am Sondervermögen wurden vollständig konsolidiert. 
 
1.3.2  Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
Die Anteile an verbundenen Unternehmen wurden ebenfalls vollständig konsolidiert. 
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1.3.3  Zweckverbände 
    Werte in EUR 
     
 Bestand 

31.12.2013 
Zugänge Abgänge Bestand 

31.12.2014 
Zweckverband Ostuckermärkische 
Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung 21.423.679,13 27.759,45 0,00 21.451.438,58 
 
Der Equity-Wert des ZOWA war um den anteiligen Jahresüberschuss in Höhe von 27.759,45 EUR fortzu-
schreiben. 
 
1.3.4  Sonstige Beteiligungen 

    Werte in EUR 
     
 Bestand 

31.12.2013 
Zugänge Abgänge Bestand 

31.12.2014 
Stadt     
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft 
mbH 1.476.610,19 0,00 -211.205,22 1.265.404,97 
ICU Investor Center Uckermark GmbH 21.400,00 0,00 0,00 21.400,00 
Kommunale Energiegesellschaft Ost-
brandenburg mbH 500,00 0,00 0,00 500,00 
E.DIS AG 100.099,65 0,00 0,00 100.099,65 
Stadtwerke     
Genossenschaftsanteile (Einkaufsge-
nossenschaft BREKO) 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 
Summe 1.601.109,84 0,00 -211.205,22 1.389.904,62 
 
Der Equity-Wert der Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mbH war um den anteiligen Jahresfehlbetrag 
aus 2014 in Höhe von 211.205,22 EUR fortzuschreiben. 
 
1.3.5  Wertpapiere des Anlagevermögens 
 
Der Konzern Stadt Schwedt/Oder hält keine Wertpapiere des Anlagevermögens. 
 
1.3.6  Ausleihungen 

    Werte in EUR 
     
 Bestand 

31.12.2013 
Zugänge Abgänge Bestand 

31.12.2014 
Stadt 11.059,83 0,00 -4.957,84 6.101,99 
 
In den Ausleihungen sind Tilgungsdarlehen der Stadt entsprechend § 154 Abs. 5 Baugesetzbuch erfasst. 
Hierbei handelt es um Sachverhalte, bei denen die Gemeinde einen geforderten Ausgleichsbetrag auf 
Antrag des Eigentümers eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks in ein 
Tilgungsdarlehen umwandelt. 
 
2.1  Vorräte 
 
Das Vorratsvermögen in Höhe von 18,6 Mio. EUR (Vj. 19,8 Mio. EUR) wird im Wesentlichen bestimmt 
durch noch nicht abgerechnete Betriebskosten der Wohnbauten GmbH Schwedt (12,7 Mio. EUR, Vj 13,7 
Mio. EUR) und Baulandgrundstücke der Stadt (5,1 Mio. EUR, Vj. 5,5 Mio., EUR), die zu gegebener Zeit 
veräußert werden sollen. 
 
Im Berichtsjahr war auf Grund des strengen Niederstwertprinzips der Buchwert des Baulandgrundstückes 
Ackerstraße auf den vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwert außerplanmäßig abzuschrei-
ben (0,1 Mio. EUR). 
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Eine weitere außerplanmäßige Abschreibung war in Höhe von 0,1 Mio. EUR für einzelne Baulandgrund-
stücke in Zützen vorzunehmen. 
 
2.2  Forderungen 
 
Hinsichtlich der Entwicklung der Forderungen wird auf die Gesamtforderungsübersicht (Anlage 3) verwie-
sen. 
 
Die Veränderung des Forderungsbestandes wird wesentlich beeinflusst durch einen geringeren Ausweis 
von Forderungen aus Fördermittelbescheiden für investive Zwecke (./. 1,3 Mio. EUR) im Einzelabschluss 
der Stadt Schwedt/Oder. 
 
2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 
 
- nicht vorhanden - 
 
2.4  Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 
 
Zum 31.12.2014 waren flüssige Mittel in Höhe von 66,6 Mio. EUR (Vj. 60,6 Mio. EUR) vorhanden. Sie 
setzen sich wie folgt zusammen: 
   - in EUR - 
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Stadt Schwedt/Oder 15.666.159,25 18.152.382,98 2.486.223,73 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 130.177,00 56.674,53 -73.502,47 
Wohnbauten GmbH Schwedt 32.649.124,97 34.457.255,44 1.808.130,47 
Grüner Flor GmbH 309.710,43 137.467,35 -172.243,08 
Stadtgrün Schwedt GmbH 249.394,81 296.298,23 46.903,42 
InfraSchwedt Infrastruktur und Service GmbH 103.407,19 129.129,90 25.722,71 
Technische Werke Schwedt GmbH 2.884.187,75 3.376.515,17 492.327,42 
Stadtwerke Schwedt GmbH 8.622.177,60 9.952.212,03 1.330.034,43 
Summe 60.614.339,00 66.557.935,63 5.943.596,63 
 
3  Aktive Rechnungsabgrenzungen 
 
Die aktiven Rechnungsabgrenzungen zum Bilanzstichtag in Höhe von 3,0 Mio. EUR (Vj. 3,2 Mio. EUR) 
werden im Wesentlichen durch den Ausweis von investiven Zuschüssen der Stadt Schwedt/Oder an 
sonstige Bereiche (2,8 Mio. EUR, Vj. 3,0 Mio. EUR) bestimmt. 
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Passiva 
 
1  Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital erhöhte sich im Jahresverlauf um 11,4 Mio. EUR auf 252,4 Mio. EUR per 31.12.2014. 
 
1.1  Basis-Reinvermögen 
 
Das Basis-Reinvermögen bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. 
 
1.2  Kapitalrücklage / Allgemeine RL (zweckgebundene  Rücklage) 
 
Die in den Jahresabschlüssen der Tochtergesellschaften ausgewiesenen Kapitalrücklagen und allgemei-
nen Rücklagen wurden im Rahmen der Kapitalkonsolidierung mit den im Jahresabschluss der Stadt 
Schwedt/Oder ausgewiesenen Beteiligungswerten vollständig verrechnet. 
 
1.3  Rücklagen aus Überschüssen/Gewinnrücklage 
 
In Anlehnung an die Vorgehensweise in den Einzelabschlüssen wurden die anteiligen Jahresüberschüs-
se 2013 der TWS, der Infra, der Grüner Flor GmbH und der ubs auf neue Rechnung vorgetragen (Pkt. 
1.5). Der verbleibende Betrag vom Gesamtjahresüberschuss 2013 war der Position  Rücklagen aus 
Überschüssen/Gewinnrücklage zuzuordnen. 
 
  Werte in EUR 
Bestand per 31.12.2013  57.091.510,26 
Anteil Jahresüberschuss 2013 + 8.692.652,32 
Korrektur fehlerhafter Ausweis zum 31.12.2013 ./. 6.514,94 
Bestand per 31.12.2014  65.777.647,64 
 
Hinsichtlich der Gründe für die Ausweiskorrektur wird auf die Darstellung in Punkt 5.1.2.1 des Konsolidie-
rungsberichtes verwiesen. 
 
1.4  Sonderrücklagen 
 
- 
 
1.5  Ergebnisvortrag 
 
  Werte in EUR 
Bestand per 31.12.2013  0,00 
Anteil Jahresüberschuss 2013 + 250.064,80 
Bestand per 31.12.2014  250.064,80 
 
1.6  Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss 
 
Aus dem Gesamtergebnis des Haushaltsjahres 2014 in Höhe von 13,5 Mio. EUR (Vj. 11,4 Mio. EUR) 
verbleibt nach Abzug der Ergebnisabführung an andere Gesellschafter ein Gesamtbilanzüberschuss in 
Höhe von 11,4 Mio. EUR (Vj. 8,9 Mio. EUR). 
 
Die Ergebnisabführung betrifft die im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages zwischen der SWS und 
der TWS vereinbarten Ausgleichzahlungen für außenstehende Gesellschafter. 
 
1.7  Ausgleichsposten für Anteile Dritter 
 
Ausgleichposten in Höhe von 10,5 Mio. EUR bestehen für Anteile der außenstehenden Gesellschafter 
E.DIS AG und EWE Vertrieb GmbH an der Stadtwerke Schwedt GmbH. 
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1.8  Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung 
 
Aus der zum 01.01.2013 durchgeführten Erstkonsolidierung, der Berücksichtigung der Verschmelzung 
der SHG auf die TWS zum 01.01.2014 und einer zum 31.12.2014 durchgeführten Korrektur ergeben sich 
folgende Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung: 
 
  Werte in EUR 
Uckermärkische Bühnen Schwedt  605.228,81 
Grüner Flor GmbH + 142.441,00 
Stadtwerke Schwedt GmbH + 5.462.748,19 
Bestand per 31.12.2014  6.210.418,00 
 
2.  Sonderposten 
 
Sonderposten sind in voller Höhe zu passivierende Zuwendungen und Beiträge, mit deren Hilfe Vermö-
gensgegenstände angeschafft oder hergestellt wurden. Sie sind über die betriebsgewöhnliche Nutzungs-
dauer der bezuschussten Vermögensgegenstände ergebniswirksam aufzulösen. 
 
2.1  Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Stadt 87.099.312,48 83.926.604,02 -3.172.708,46 
Technische Werke Schwedt GmbH 4.979.374,98 4.661.930,10 -317.444,88 
Stadtwerke Schwedt GmbH 617.242,34 521.612,55 -95.629,79 
Summe 92.695.929,80 89.110.146,67 -3.585.783,13 
 
Den Zugängen an Sonderposten bei der Stadt in Höhe von 5,2 Mio. EUR standen Auflösungsbeträge in 
Höhe von 8,4 Mio. EUR gegenüber. 
 
2.2  Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Stadt 5.403.144,54 5.122.932,97 -280.211,57 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 185.302,00 190.237,00 4.935,00 
Stadtwerke Schwedt GmbH 1.889.294,16 7.060.630,17 5.171.336,01 
Summe 7.477.740,70 12.373.800,14 4.896.059,44 
 
Der Anstieg der Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen resultiert im We-
sentlichen aus der Übernahme des Gasnetzes (inkl. Biogaseinspeiseanlagen) durch die Stadtwerke 
Schwedt GmbH im Jahr 2014 und der hiermit verbundenen Berücksichtigung von Baukostenzuschüssen 
in Höhe von 5,5 Mio. EUR. 
 
2.2  Sonstige Sonderposten  

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Stadt 1.994.552,45 2.333.000,96 338.448,51 
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3  Rückstellungen 
 
3.1  Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Stadt 6.381.200,00 5.713.700,00 -667.500,00 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 272.233,00 427.847,40 155.614,40 
Wohnbauten GmbH Schwedt 1.990.748,00 2.406.497,07 415.749,07 
Technische Werke Schwedt GmbH 1.246,00 1.430,00 184,00 
Stadtwerke Schwedt GmbH 1.553.200,00 1.577.785,00 24.585,00 
Summe 10.198.627,00 10.127.259,47 -71.367,53 
 
Der Zugang der Rückstellungen bei den Wohnbauten und den ubs resultiert u. a. aus einer Umgliederung 
der Rückstellungen für Altersteilzeit aus den sonstigen Rückstellungen. 
 
3.2  Steuerrückstellungen 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 
Wohnbauten GmbH Schwedt 0,00 129.650,24 129.650,24 
Grüner Flor GmbH  30.133,00 0,00 -30.133,00 
Technische Werke Schwedt GmbH 379.954,00 0,00 -379.954,00 
Stadtwerke Schwedt GmbH 109.400,00 133.900,00 24.500,00 
Summe 519.487,00 263.550,24 -255.936,76 
 
Die dargestellten Rückstellungen bestehen für Körperschaftssteuer. 
 
3.3  Sonstige Rückstellungen 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Stadt 2.399.132,41 2.555.379,70 156.247,29 
Uckermärkische Bühnen Schwedt 325.580,68 245.856,23 -79.724,45 
Wohnbauten GmbH Schwedt 624.993,23 181.865,11 -443.128,12 
Grüner Flor GmbH  24.190,75 17.030,38 -7.160,37 
Stadtgrün Schwedt GmbH 14.023,60 11.466,66 -2.556,94 
Infra Schwedt Infrastruktur und Service GmbH 8.800,00 7.200,00 -1.600,00 
Technische Werke Schwedt GmbH 104.890,00 113.769,00 8.879,00 
Stadtwerke Schwedt GmbH 2.341.037,31 2.278.104,48 -62.932,83 
Summe 5.842.647,98 5.410.671,56 -431.976,42 
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen weitere ungewisse Verpflichtungen. Dazu gehören die Rückstel-
lungen für ausstehende Rechnungen, für Prüfungs- und Steuerberatungskosten, für Zinsen auf Steuer-
forderungen, für Strombezugskosten und bestehende Absatzrisiken im Bereich der Fernwärme und für 
Prozesskosten. 
 
4  Verbindlichkeiten 
 
Hinsichtlich der Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die Gesamtverbindlichkeitenübersicht (Anlage 
4) verwiesen. 
 
4.1  Anleihen 
 
Anleihen wurden nicht begeben. 
 



Gesamtabschluss der Stadt Schwedt/Oder zum 31.12.2014 - Anlage 1 
 

 
 

- Seite 12 - 
�

4.2  Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen 

- in EUR -  
     
 31.12.2013 Zugang Tilgung 31.12.2014 

Stadt 6.583.942,11 0,00 -298.361,57 6.285.580,54 
Wohnbauten GmbH Schwedt 49.808.630,42 0,00 -4.868.111,89 44.940.518,53 
Grüner Flor GmbH  38.991,19 0,00 -18.501,65 20.489,54 
Technische Werke Schwedt GmbH 2.153.874,80 0,00 -146.231,10 2.007.643,70 
Stadtwerke Schwedt GmbH 3.825.000,00 15.347.000,00 -786.392,24 18.385.607,76 
Summe 62.410.438,52 15.347.000,00 -6.117.598,45 71.639.840,07 
 
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten der Wohnbauten GmbH Schwedt betreffen zum einen Darlehen für 
Bau- und Modernisierungsmaßnahmen (25,2 Mio. EUR, Vj. 27,9 Mio. EUR) und zum anderen Altverbind-
lichkeiten nach Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrages (19,7 Mio. EUR, Vj. 21,9 Mio. EUR).  
 
Die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultiert aus der Aufnahme von neuen 
Darlehen zur Finanzierung der Investitionen ins Gasnetz. 
 
4.3  Erhaltene Anzahlungen 
 
Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Geldeingänge für noch nicht oder nur zum Teil erbrachte Leis-
tungen. 
 
Im städtischen Abschluss werden die zum Bilanzstichtag noch nicht verwendeten Zuwendungen für städ-
tische Rückbaumaßnahmen und Maßnahmen in den Fördergebieten Soziale Stadt, Aufwertung Untere 
Talsandterrasse sowie im Sanierungsgebiet Altstadt / Lindenallee in dieser Position nachgewiesen. 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Stadt 2.511.382,44 3.285.293,25 773.910,81 
Wohnbauten GmbH Schwedt 14.873.468,58 14.837.736,66 -35.731,92 
Grüner Flor GmbH 0,00 20.008,16 20.008,16 
Summe 17.384.851,02 18.143.038,07 758.187,05 
 
4.4  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Summe 6.234.287,11 5.513.996,64 -720.290,47 
 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die Gelder, welche die Stadt Schwedt/Oder und 
die dem Konsolidierungskreis angehörenden Aufgabenträger für Güter oder Dienstleistungen schulden. 
 
Mit Ausnahme der Vertragserfüllungs-, Mängelansprüche- und Gewährleistungseinbehalte, bei denen die 
Restlaufzeiten zumeist über einem Jahr liegen, sind die Verbindlichkeiten dieser Position grundsätzlich 
kurzfristiger Natur. 
 
4.5  Übrige Verbindlichkeiten 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Summe 7.786.051,89 6.521.050,48 -1.265.001,41 
 
Die übrigen Verbindlichkeiten werden im Wesentlichen bestimmt durch die im Einzelabschluss der Stadt-
werke Schwedt GmbH ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Ausgleichszahlungen an außenstehende 
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Gesellschafter in Höhe von 2,1 Mio. EUR (Vj. 1,5 Mio. EUR) sowie die im städtischen Jahresabschluss 
ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (0,9 Mio. EUR, Vj. 2,9 Mio. EUR). 
 
Ferner enthält diese Position unter anderem Überzahlungen von Kunden, noch auszuzahlende Löhne 
und Gehälter, Kautionen und Verwahrgelder. 
 
5  Passive Rechnungsabgrenzungen 
 
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten weist Einnahmen vor dem Bilanzstichtag aus, die Erträge 
nach dem Stichtag darstellen. 

- in EUR -  
    
 31.12.2013 31.12.2014 Veränderung 

Summe 2.862.681,00 2.590.783,32 -271.897,68 
 
Für vereinnahmte Grabstättennutzungsgebühren bei der Stadt bestehen Rechnungsabgrenzungen in 
Höhe von 1,9 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Den Hauptposten bei der Stadtwerke Schwedt GmbH bildet 
eine zeitraumbezogene Einnahme zur Breitbanderschließung eines Versorgungsgebietes von 0,3 Mio. 
EUR (Vj. 0,4 Mio. EUR). 
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IV.  Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Gesamtergebnisrechnung 
 
Angaben und Erläuterungen zu den Posten der Gesamtergebnisrechnung sowie die Darstellung wesent-
licher Abweichungen zu den Vorjahresdaten werden in Pkt. 5.3.3 des Konsolidierungsberichtes nachge-
wiesen. 
 
V.  Sonstige Angaben 
 
1.  Gesamtbetrag der mittelbaren Pensionsverpflichtungen 
 
Der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen entspre-
chend § 58 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV beträgt für die Stadt Schwedt/Oder 1.766.471,00 EUR und die Ucker-
märkischen Bühnen Schwedt 275.462,00 EUR. 
 
2.  Sachverhalte, aus denen sich künftige finanzielle Verpflichtungen ergeben können 
 
2.1 Bürgschaften 
 
Bürgschaften bestehen nur für nachfolgend genannte konzerninterne Sachverhalte (die besicherten Ver-
bindlichkeiten sind in der Gesamtbilanz ausgewiesen): 

 

Höhe der 
Bürgschaft  

in TEUR 
Technische Werke Schwedt GmbH 
Darlehen zur Finanzierung des Vorhabens Neubau des Binnenhafens Schwedt 
(Stand 31.12.2014) 

2.007,6 

Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder 
Mit Verschmelzung der Gesundheitszentrum GmbH Schwedt (GZG) auf die 
Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder wurde die Ausfallbürgschaft für den Bau 
eines 2. Gesundheitszentrums in Schwedt/Oder (Beschluss der SVV Nr. 397/22/92) 
für die Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder übernommen. 
(Stand 30.09.2014) 

1.498,0 

Gesamt 3.505,6 
 
3.  Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen 
 
Im Sachanlagevermögen werden Grundstücke mit noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen nachgewie-
sen. Zur Abdeckung zukünftiger Aufwendungen aus möglichen Rückübertragungsansprüchen wurden bei 
der Stadt Rückstellungen für Ansprüche nach dem Entschädigungsgesetz in Höhe von 393.981,58 EUR 
gebildet. 
 
4.  Unterschiedsbeträge nach § 312 Abs. 1 Satz 2 HGB 
 
Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und dem anteiligen Eigenkapital des assoziierten Un-
ternehmens sowie ein darin enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert oder passiver Unterschiedsbetrag 
sind im Konzernanhang anzugeben. 
 
Die Gegenüberstellung von Beteiligungsbuchwert und anteiligem Eigenkapital des Zweckverbandes 
Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) am 31.12.2014 ergab einen 
passiven Unterschiedsbetrag in Höhe von 342.804,77 EUR. 
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Stand am
31.12. des

vorangehenden
Haushaltsjahres

Zugänge
im Haushaltsjahr

Abgänge
im Haushaltsjahr

Umbuchungen
im Haushaltsjahr

Stand am
31.12. des

Haushaltsjahres
(Sp. 1+2+3+4)

kumulierte 
Abschreibungen
aus Vorjahren

Abschreibungen 
im Haushaltsjahr

Zuschreibungen
im Haushaltsjahr

Abschreibungen
auf Abgänge im 
Haushaltsjahr

kumulierte 
Abschreibungen
(Sp. 6+7./.8./.9)

am
31.12. des 

Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./.10)

am 31.12. des 
vorangegangenen 
Haushaltsjahres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Immaterielle Vermögensgegenstände 6.838.359,12 281.295,14 31.289,65 0,00 7.088.364,61 5.152.791,31 438.763,67 0,00 5.670,06 5.585.884,92 1.502.479,69 1.685.567,81

Sachanlagen 634.451.457,37 38.766.394,83 6.696.495,62 0,00 666.521.356,58 296.774.767,17 20.046.806,65 0,00 5.732.108,67 311.089.465,15 355.431.891,43 337.676.690,20

Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremdem Grund
und Boden

471.099.954,74 3.228.132,97 5.491.278,27 7.199.574,88 476.036.384,32 180.057.673,85 12.931.886,91 0,00 4.869.806,28 188.119.754,48 287.916.629,84 291.042.280,89

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.242.407,24 0,00 0,00 673.228,62 1.915.635,86 111.728,24 29.750,81 0,00 0,00 141.479,05 1.774.156,81 1.130.679,00

Fahrzeuge, Maschinen und technische
Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

157.335.169,37 24.782.042,10 927.840,97 182.782,23 181.372.152,73 116.605.365,08 7.085.168,93 0,00 862.302,39 122.828.231,62 58.543.921,11 40.729.804,29

Geleistete Anzahlungen, Anlagen
im Bau

4.773.926,02 10.756.219,76 277.376,38 -8.055.585,73 7.197.183,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.197.183,67 4.773.926,02

Finanzanlagevermögen 24.126.436,49 0,00 4.957,84 0,00 24.121.478,65 1.090.587,69 211.205,22 27.759,45 0,00 1.274.033,46 22.847.445,19 23.035.848,80

Rechte an Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mitgliedschaft in Zweckverbänden 21.448.321,78 0,00 0,00 0,00 21.448.321,78 24.642,65 0,00 27.759,45 0,00 -3.116,80 21.451.438,58 21.423.679,13

Anteile an sonstigen Beteiligungen 2.661.788,30 0,00 0,00 0,00 2.661.788,30 1.060.678,46 211.205,22 0,00 0,00 1.271.883,68 1.389.904,62 1.601.109,84

Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ausleihungen 16.326,41 0,00 4.957,84 0,00 11.368,57 5.266,58 0,00 0,00 0,00 5.266,58 6.101,99 11.059,83

Gesamtsumme Anlagevermögen 665.416.252,98 39.047.689,97 6.732.743,11 0,00 697.731.199,84 303.018.146,17 20.696.775,54 27.759,45 5.737.778,73 317.949.383,53 379.781.816,31 362.398.106,81

Abschreibungen

Gesamtanlagenübersicht
Haushaltsjahr 2014

- in EUR -

Anlagevermögen

Anschaffungs- und Herstellungskosten Buchwert

 - Seite 1 -
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Mehr (+)/
Weniger (-)
gegenüber 

bis zu einem bis mehr als Vorjahr
einem  zu fünf  fünf
 Jahr Jahren Jahren

1 2 3 4 5 6

Gesamtsumme 
Forderungen

10.366.656,16 8.458.926,65 8.289.833,83 169.092,82 0,00 -1.907.729,51

Forderungen

Stand zum 
31.12. des 
Haushalts-

jahres

mit einer Restlaufzeit von

Gesamtforderungsübersicht
Haushaltsjahr 2014

- EUR-

Stand zum 
31.12. des 
Vorjahres

 - Seite 1 -
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Mehr (+)/
Weniger (-)
gegenüber 

bis zu einem bis mehr als Vorjahr
einem  zu fünf  fünf
 Jahr Jahren Jahren

1 2 3 4 5 6

Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten aus 
Kreditaufnahmen und 
Rechtsgeschäften, die 
Kreditaufnahmen 
wirtschaftlich 
gleichkommen

62.410.438,52 71.639.840,07 6.364.399,00 22.875.195,59 42.400.245,48 9.229.401,55

erhaltene Anzahlungen 17.384.851,02 18.143.038,07 17.373.663,48 769.374,59 0,00 758.187,05

Verbindlichkeiten aus 
Lieferungen und 
Leistungen

6.234.287,11 5.513.996,64 5.275.725,19 238.271,45 0,00 -720.290,47

Übrige Verbindlichkeiten 7.786.051,89 6.521.050,48 6.079.917,18 7.481,41 433.651,89 -1.265.001,41

Gesamtsumme 
Verbindlichkeiten

93.815.628,54 101.817.925,26 35.093.704,85 23.890.323,04 42.833.897,37 8.002.296,72

Verbindlichkeiten

Stand zum 
31.12. des 

Haushalts-jahres

mit einer Restlaufzeit von
Stand zum 
31.12. des 
Vorjahres

Gesamtverbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2014

- EUR-
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ςΛΘΓ����1����Ω�8ΠςΦΚΟ∆ϑ1�
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+ΗΥΥ�)Υ∆ΘΝ�%ΡΥΘςΦΚΗΛΘ�±�∆Ε��.1�6ΗΣΩΗΠΕΗΥ����"�
+ΗΥΥ�−∆Θ�6ΩΡΦΝΙΛςΦΚ�±�∆Ε��.1�6ΗΣΩΗΠΕΗΥ����"�
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� � � � �
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>(ΛϑΗΘΝ∆ΣΛΩ∆ΟLΟ∆ΘϑΙΥΛςΩΛϑΗς�)ΥΗΠΓΝ∆ΣΛΩ∆Ο?K����

∃ΘΟ∆ϑΗΨΗΥΠ|ϑΗΘ�
��"$��#� ��$��#� .�$��#�

=ΛΘς∆ΞΙΖ∆ΘΓςΤΞΡΩΗ�
=ΛΘς∆ΞΙΖ∆ΘΓK����

8Πς∆Ω]�
�$��#� �$.�#� �$��#�

/ΛΤΞΛΓΛΩλΩ�?��∗Υ∆ΓΗς�
8ΠΟ∆ΞΙΨΗΥΠ|ϑΗΘK����

.ΞΥ]ΙΥΛςΩΛϑΗς�)ΥΗΠΓΝ∆ΣΛΩ∆Ο�
���$��#� .�$)�#� ��$.�#�

&∆ςΚΙΟΡΖ�
−∆ΚΥΗς�ΕΗΥςΦΚΞςςL∃ΕςΦΚΥΗΛΕΞΘϑΗΘL���

=ΞΘ1�∃ΕΘ1�ΓΗΥ�Ο∆ΘϑΙΥΛςΩΛϑΗΘ�5�ΦΝςΩΗΟΟΞΘϑΗΘ�L�
∆ΞFΗΥΡΥΓ1�∃ΞΙΖ1�±�∆ΞFΗΥΡΥΓΗΘΩΟΛΦΚΗ�(ΥΩΥλϑΗ�

��$��7(85� ��$"�7(85� ""$"�7(85�

5ΗΘΩ∆ΕΛΟΛΩλΩ�ΞΘΓ�∗ΗςΦΚλΙΩςΗΥΙΡΟϑ�9$�:��1Υ����ΟΛΩ��Φ;�

∗Ης∆ΠΩΝ∆ΣΛΩ∆ΟΥΗΘΩ∆ΕΛΟΛΩλΩ�
>−∆ΚΥΗς�ΕΗΥςΦΚΞςςL)ΥΗΠΓΝ∆ΣΛΩ∆Ο]ΛΘςΗΘ?K����

%ΛΟ∆Θ]ςΞΠΠΗ�
�$)�#� �$��#� �$.�#�

8Πς∆Ω]� )�$��7(85� )�$��7(85� )�$)�7(85�

−∆ΚΥΗς!ΕΗΥςΦΚΞςς��
2ΙΗΚΟΕΗΩΥ∆ϑ�

�"$��7(85� �.$��7(85� �)$��7(85�

3ΗΥςΡΘ∆ΟΕΗςΩ∆ΘΓ�9$�:��1Υ����ΟΛΩ��Γ;�

3ΗΥςΡΘ∆Ο∆ΞΙΖ∆ΘΓςΤΞΡΩΗ�
3ΗΥςΡΘ∆ΟΝΡςΩΗΘK����

8Πς∆Ω]�
.$��#� .$��#� )$��#�

∃Θ]∆ΚΟ�ΓΗΥ�0ΛΩ∆ΥΕΗΛΩΗΥ� �� �� ��
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�����9ΗΥΝ!Υ]ΩΗΥ�/∆ϑΗΕΗΥΛΦΚΩ�9$�:��1Υ����.ΡΠ+.9;�
�
∋∆ς�∗ΗςΦΚλΙΩςΠΡΓΗΟΟ�ΛςΩ�ϑΗϑΗΘ�ΕΗΥ������ΘΛΦΚΩ�ΨΗΥλΘΓΗΥΩ�ΖΡΥΓΗΘ1�
∋∆ς�ΓΗΥ]ΗΛΩ�ϑΗΟΩΗΘΓΗ�(8�%ΗΛΚΛΟΙΗΥΗΦΚΩ�ςΛΗΚΩ�ΨΡΥ$�Γ∆ςς�7ΥλϑΗΥ�ΞΘΓ�ςΡΠΛΩ�∃ΘΩΥ∆ϑςΩΗΟΟΗΥ�ΞΘΓ�(ΠΣΙλΘϑΗΥ�Ι�Υ�
ΓΛΗ�)|ΥΓΗΥΞΘϑ�ΓΗς�∃ΞςΕ∆Ξς�ΓΗΥ�ΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ�,ΘΙΥ∆ςΩΥΞΝΩΞΥ�ΘΞΥ�.ΡΠΠΞΘΗΘ�ςΗΛΘ�Γ�ΥΙΗΘ1�
∋∆ς�∗ΗςΦΚλΙΩςΠΡΓΗΟΟ�ςΛΗΚΩ�ΨΡΥ$�ΛΠ�5∆ΚΠΗΘ�ΗΛΘΗς�∗ΗςΦΚλΙΩςΕΗςΡΥϑΞΘϑςΨΗΥΩΥ∆ϑΗς�ΓΛΗ�,6�∆Ος�%ΗΩΥΗΛΕΗΥ�
ΓΗΥ�,ΘΙΥ∆ςΩΥΞΝΩΞΥ∆ΘΟ∆ϑΗΘ�ΗΛΘ]ΞςΗΩ]ΗΘ�ΞΘΓ�ΓΛΗ�.ΡΙΛΘ∆Θ]ΛΗΥΞΘϑ��ΕΗΥ�.ΥΗΓΛΩΗ�ΓΗΥ�,6�ΨΡΥ]ΞςΗΚΗΘ1�
,Π�∗ΗςΦΚλΙΩςΜ∆ΚΥ����"��ΖΞΥΓΗ�ΓΗΥ�ςΗΛΩ������ΕΗΩΥΛΗΕΗΘΗ�∗ΗςΦΚλΙΩςΕΗΥΗΛΦΚ�ΓΗΥ�9ΗΥΣ∆ΦΚΩΞΘϑ�ΨΡΘ�,ΘΙΥ∆�
ςΩΥΞΝΩΞΥΗΛΘΥΛΦΚΩΞΘϑΗΘ�ΣΟ∆ΘΠλFΛϑ�ΙΡΥΩϑΗΙ�ΚΥΩ1��
∋ΛΗ�3∆ΦΚΩ]∆ΚΟΞΘϑΗΘ�ςΛΘΓ�ΝΡΘΩΛΘΞΛΗΥΟΛΦΚ�ΗΛΘϑΗϑ∆ΘϑΗΘ1�∋∆ς�ΕΗΩΥΛΙΙΩ�ΓΛΗ�6ΩΥ∆FΗ�.�ΞΘΓ�ΓΛΗ�∋∆ΠΣΙ��ΞΘΓ�
.ΡΘΓΗΘς∆ΩΟΗΛΩΞΘϑ1�
.ΡΘΝΥΗΩΗ�∃ΘςΛΗΓΟΞΘϑςΣΥΡΜΗΝΩΗ�ΖΗΥΓΗΘ�ΨΡΘ�ΓΗΥ�,6�]ΞΥ]ΗΛΩ�ΘΛΦΚΩ�ΕΗ∆ΥΕΗΛΩΗΩ1�
(ΛΘ�=Ξϑ∆Θϑ�∆Θ�:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςϑ�ΩΗΥΘ�ΓΗς�∃ΘΟ∆ϑΗΨΗΥΠ|ϑΗΘς�∆ΞΙ�∗ΥΞΘΓ�ΘΗΞ�ΗΥΥΛΦΚΩΗΩΗΥ�∃ΘΟ∆ϑΗΘ��ΛςΩ�ΛΘ����"�
ΘΛΦΚΩ�Η[ΛςΩΗΘΩ1�
∋ΛΗ�=∆ΚΟΞΘϑςΙλΚΛϑΝΗΛΩ�ΓΗΥ�∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�Ζ∆Υ�]Ξ�ΜΗΓΗΠ�=ΗΛΩΣΞΘΝΩ�ϑΗςΛΦΚΗΥΩ1��
�
?���9ΡΥ∆ΞςςΛΦΚΩΟΛΦΚΗ�(ΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�ΓΗς�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘς�9$�:��1Υ��?�.ΡΠ+.9;�
�
5ΛςΛΝΗΘ�ΕΗςΩΗΚΗΘ�ΛΠ�ΗΥς∆Ω]ΟΡςΗΘ�:ΗϑΙ∆ΟΟ�ΗΛΘΗς�1ΞΩ]ΗΥς�ΓΗΥ�,ΘΙΥ∆ςΩΥΞΝΩΞΥ∆ΘΟ∆ϑΗΘ1�
∃ΞΙ�∗ΥΞΘΓ�ΓΗΥ�9ΗΥςΦΚΛΗΓΗΘ∆ΥΩΛϑΝΗΛΩ�ΓΗΥ�∆ΘϑΗςΛΗΓΗΟΩΗΘ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ�ΛςΩ�ΜΗΓΡΦΚ�ΘΛΦΚΩ�]Ξ�ΗΥΖ∆ΥΩΗΘ$�Γ∆ςς�
ΓΛΗ�1ΞΩ]ΞΘϑ�ΓΗΥ�,ΘΙΥ∆ςΩΥΞΝΩΞΥ∆ΘΟ∆ϑΗΘ�ΨΡΟΟςΩλΘΓΛϑ�∆ΞςΙλΟΟΩ1�
�
∋ΛΗ�∗ΗςΦΚλΙΩςΙ�ΚΥΞΘϑ�ΛςΩ�ΕΗΠ�ΚΩ$�ΛΘ�=Ξς∆ΠΠΗΘ∆ΥΕΗΛΩ�ΠΛΩ�3&.�ΞΘΓ�ΓΗΠ�,ΘΨΗςΩΡΥ�&ΗΘΩΗΥ�8ΦΝΗΥΠ∆ΥΝ�
ΖΗΛΩΗΥΗ�∃ΘςΛΗΓΟΞΘϑΗΘ�ΨΡΘ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ�∆ΞΙ�ΓΗΠ�,ΘΓΞςΩΥΛΗΣ∆ΥΝϑΗΟλΘΓΗ�]Ξ�∆ΝΤΞΛΥΛΗΥΗΘ1�
,Θ�ΓΛΗςΗΠ�=Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ�ΨΗΥςΩλΥΝΩ�ΓΛΗ�∗ΗςΦΚλΙΩςΙ�ΚΥΞΘϑ�ΖΗΛΩΗΥΚΛΘ�Γ∆ς��ΕΗΥΥΗϑΛΡΘ∆ΟΗ�0∆ΥΝΗΩΛΘϑ�ΓΗΥ�
,ΘΓΞςΩΥΛΗ��ΞΘΓ�∗ΗΖΗΥΕΗΙΟλΦΚΗΘ�ΓΗς�5ΗϑΛΡΘ∆ΟΗΘ�:∆ΦΚςΩΞΠςΝΗΥΘς�6ΦΚΖΗΓΩ�2ΓΗΥ�ΛΘ�)ΡΥΠ�ΨΡΘ�%Υ∆ΘΦΚΗΘ�
Ν∆ΠΣ∆ϑΘΗΘ�ΞΘΓ�ΓΞΥΦΚ�7ΗΛΟΘ∆ΚΠΗ�∆Θ�ΥΗϑΛΡΘ∆ΟΗΘ�ΞΘΓ��ΕΗΥΥΗϑΛΡΘ∆ΟΗΘ�0ΗςςΗΘ1��
�
)�Υ�Γ∆ς�∗ΗςΦΚλΙΩςΜ∆ΚΥ�������ΖΛΥΓ�ΗΛΘ�ΣΡςΛΩΛΨΗΥ��−∆ΚΥΗς�ΕΗΥςΦΚΞςς�ΗΥΖ∆ΥΩΗΩ1�
�
(ς�ΖΛΥΓ�ΗΛΘϑΗςΦΚλΩ]Ω$�Γ∆ςς�ςΛΦΚ�ΓΛΗ�∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΠΛΩ�ΓΗΘ�ϑΗςΦΚ∆ΙΙΗΘΗΘ�9ΗΥΩΥ∆ϑςΝΡΘςΩΥΞΝΩΛΡΘΗΘ�ΝΡΘΩΛ�
ΘΞΛΗΥΟΛΦΚ�ΖΗΛΩΗΥΗΘΩΖΛΦΝΗΟΘ�ΞΘΓ�Γ∆ΠΛΩ�ΛΚΥΗΠ�=ΖΗΦΝ�ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘ�ΖΛΥΓ$�ΓΞΥΦΚ�ϑ�ΘςΩΛϑΗ�6Ω∆ΘΓΡΥΩΕΗΓΛΘϑΞΘ�
ϑΗΘ�ΖΗΛΩΗΥΗ�,ΘΨΗςΩΡΥΗΘ�]Ξ�ϑΗΖΛΘΘΗΘ�ΞΘΓ�∆ΞΙ�ΓΛΗςΗΠ�:Ηϑ�ΓΗΘ�:ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςςΩ∆ΘΓΡΥΩ�6ΦΚΖΗΓΩ�∆Ος�ΗΛΘΗΥ�
ΨΡΘ����ΥΗϑΛΡΘ∆ΟΗΘ�:∆ΦΚςΩΞΠςΝΗΥΘΗΘ�ΛΠ�/∆ΘΓ�%Υ∆ΘΓΗΘΕΞΥϑ�]Ξ�ςΩλΥΝΗΘ�ΞΘΓ�ΖΗΛΩΗΥ�∆Ξς]ΞΕ∆ΞΗΘ1�
�
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����/ΗΛςΩΞΘϑς2�ΞΘΓ�)ΛΘ∆Θ]ΕΗ]ΛΗΚΞΘϑΗΘ�9$�:��1Υ����.ΡΠ+.9;�
�
1Υ�� :ΛΥΩςΦΚ∆ΙΩςΜ∆ΚΥ� .ΞΥ]ΕΗςΦΚΥΗΛΕΞΘϑ�
"1∆� .∆ΣΛΩ∆Ο]ΞΙ!ΚΥΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�2�ΗΘΩΘ∆ΚΠΗΘ�

>ΓΛΗ�ΘΛΦΚΩ�"1Ε�ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘ?�
�

ΝΗΛΘΗ�

"1Ε� ∗ΗΖΛΘΘΗΘΩΘ∆ΚΠΗΘ���
9ΗΥΟΞςΩ∆ΞςϑΟΗΛΦΚΗ�
�

ΝΗΛΘΗ�

"1Φ� ϑΗΖλΚΥΩΗ�6ΛΦΚΗΥΚΗΛΩΗΘ�ΞΘΓ��
∗ΗΖλΚΥΟΗΛςΩΞΘϑΗΘ�
�

ΝΗΛΘΗ�

"1Γ� 6ΡΘςΩΛϑΗ�)ΛΘ∆Θ]ΕΗ]ΛΗΚΞΘϑΗΘ<�ΓΛΗ�ςΛΦΚ�∆ΞΙ�
ΓΛΗ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩ�ΓΗΥ�∗ΗΠΗΛΘΓΗ�
ΞΘΠΛΩΩΗΟΕ∆Υ�Ε]Ζ��ΠΛΩΩΗΟΕ∆Υ�∆ΞςΖΛΥΝΗΘ�
Ν|ΘΘΗΘ�
�

ΝΗΛΘΗ�
�

�
�
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8ΦΝΗΥΠλΥΝΛςΦΚΗ�9ΗΥΝΗΚΥςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΠΕ+�
�
�
�1��5∆ΚΠΗΘΓ∆ΩΗΘ�>G����1Υ1���.ΡΠ+.9?�
�
�1��∃Θ∆Ο∴ςΗΓ∆ΩΗΘ�>G����1Υ1���.ΡΠ+.9?�
�
�1��ΨΡΥ∆ΞςςΛΦΚΩΟΛΦΚΗ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘςΗΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�>G����1Υ1���.ΡΠ+.9?�
�
"1��/ΗΛςΩΞΘϑς��ΞΘΓ�)ΛΘ∆Θ]ΕΗ]ΛΗΚΞΘϑΗΘ�>G����1Υ1�"�.ΡΠ+.9?�
�
�1��6ΡΘςΩΛϑΗς�
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����5∆ΚΠΗΘΓ∆ΩΗΘ�9�$�:��1Υ����.ΡΠ+.9;�
�
∆;��1∆ΠΗ<�6ΛΩ]�ΞΘΓ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘςϑΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ=�
�
8ΦΝΗΥΠλΥΝΛςΦΚΗ�9ΗΥΝΗΚΥςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΠΕ+$�6ΩΗΛΘςΩΥ∆FΗ��$�������6ΦΚΖΗΓΩ�2ΓΗΥ�
�
∗ΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ�ΓΗς�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘς�ςΛΘΓ�ϑΗΠλF�G���∃Ες∆Ω]���ΓΗς�∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩςΨΗΥΩΥ∆ϑΗςA�
� ΓΛΗ�∋ΞΥΦΚΙ�ΚΥΞΘϑ�ΨΡΘ�/ΛΘΛΗΘ�$�6ΦΚ�ΟΗΥ��ΞΘΓ�%ΗΥΞΙςΨΗΥΝΗΚΥ�ςΡΖΛΗ�ΓΛΗ�9ΗΥΕΗςςΗΥΞΘϑ�ΓΗΥ�9ΗΥΝΗΚΥς�

ΨΗΥΚλΟΩΘΛςςΗ�ΛΠ�|ΙΙΗΘΩΟΛΦΚΗΘ�3ΗΥςΡΘΗΘΘ∆ΚΨΗΥΝΗΚΥ�>γ319?�ΛΠ�6ΛΘΘΗ�ΓΗς�γ319�∗ΗςΗΩ]ΩΗς�ΓΗς�
/∆ΘΓΗς�%Υ∆ΘΓΗΘΕΞΥϑ$�

� ΓΛΗ�:∆ΚΥΘΗΚΠΞΘϑ�ΨΡΘ�∃ΞΙϑ∆ΕΗΘ�ΓΗΥ�:ΗΥΝςΩ∆ΩΩ��ΞΘΓ�6ΗΥΨΛΦΗΟΗΛςΩΞΘϑΗΘ�Ι�Υ�.Υ∆ΙΩΙ∆ΚΥ]ΗΞϑΗ�ςΡΖΛΗ�ΓΛΗ�
∋ΞΥΦΚΙ�ΚΥΞΘϑ�ΨΡΘ�5ΗΛςΗΨΗΥΝΗΚΥ$�ςΡΖΗΛΩ�ΓΛΗς�ΠΛΩ�ΓΗΘ�ϑΗΠΗΛΘΓΗΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΟΛΦΚΗΘ�%ΗςΩΛΠΠΞΘϑΗΘ�ΓΗΥ�
.ΡΠΠΞΘ∆ΟΨΗΥΙ∆ςςΞΘϑ�ΓΗς�/∆ΘΓΗς�%Υ∆ΘΓΗΘΕΞΥϑ�ΨΗΥΗΛΘΕ∆Υ�ΛςΩ1�

�
Ε;��∋∆ΩΞΠ�ΓΗΥ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘςϑΥ!ΘΓΞΘϑ=�
�
ΓΞΥΦΚ�9ΗΥςΦΚΠΗΟ]ΞΘϑ�ΓΗΥ�3ΗΥςΡΘΗΘΨΗΥΝΗΚΥςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΠΕ+�6ΦΚΖΗΓΩ�∃ΘϑΗΥΠ�ΘΓΗ�>39∗?�∆ΞΙ�ΓΛΗ�
8ΦΝΗΥΠλΥΝΛςΦΚΗ�9ΗΥΝΗΚΥςϑΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΠΕ+�>89∗?�∆Π�)1�∃ΞϑΞςΩ������ΠΛΩ�:ΛΥΝΞΘϑ�ΨΡΠ��1�−∆ΘΞ∆Υ������
�
Φ;��%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑςΨΗΥΚλΟΩΘΛςςΗ�∆Π�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ�9∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΗΥ��7ΥλϑΗΥ�ΠΛΩ�∃Θϑ∆ΕΗ�ΓΗΥ��
ΜΗΖΗΛΟΛϑΗΘ�∗ΗςΦΚλΙΩς∆ΘΩΗΛΟΗ;�ςΡΖΛΗ�%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑΗΘ�ΓΗς�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘς�9ΗΛΘςΦΚΟΛΗ#ΟΛΦΚ��
ςΗΛΘΗΥ�ΠΛΩΩΗΟΕ∆ΥΗΘ�%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑΗΘ;=�

�
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ΞΘΓ�∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΗΥ�ΨΗΥ∆ΕςΦΚΛΗΓΗΩ1�∋∆Υ∆ΞΙ�∆ΞΙΕ∆ΞΗΘΓ�ΖΞΥΓΗ����.�ΗΛΘ�:∆ΦΚςΩΞΠςΝΡΘ]ΗΣΩ�ΗΥ∆ΥΕΗΛΩΗΩ1�
,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘΗΘ�ΛΘ�(ΥΘΗΞΗΥΕ∆ΥΗ�(ΘΗΥϑΛΗΘ$�.ΞΘΓΗΘΕΛΘΓΞΘϑ�ΓΞΥΦΚ�&ΡΘΩΥ∆ΦΩΛΘϑΟ|ςΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�∃ΞςΖΗΛΩΞΘϑ�ΓΗς�
9ΗΥΩΥΛΗΕς��ΞΘΓ�1ΗΩ]ϑΗΕΛΗΩΗς�∆ΞΙ�ΓΛΗ�ΞΠΟΛΗϑΗΘΓΗΘ�2ΥΩςΩΗΛΟΗ����Ζ∆ΦΚςΗΘ�ΛΘ�ΓΗΥ�)ΟλΦΚΗ���ςΩΗΚΗΘ�Γ∆ΥΛΘ�ΛΠ�
0ΛΩΩΗΟΣΞΘΝΩ1�
∋ΛΗ�∃ΝΩΛΨΛΩλΩΗΘ�Ι�Υ�,ΘΨΗςΩΛΩΛΡΘΗΘ�ΛΘ�:ΛΘΓΝΥ∆ΙΩ∆ΘΟ∆ϑΗΘ$�ΨΗΥΕΞΘΓΗΘ�ΠΛΩ�ΚΡΚΗΥ�7Υ∆ΘςΣ∆ΥΗΘ]�ΞΘΓ�%�ΥϑΗΥΕΗ�
ΩΗΛΟΛϑΞΘϑ$�ΖΗΥΓΗΘ�ΨΗΥςΩλΥΝΩ1�
,Θ�ΓΛΗςΗΠ�=Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ�ΖΛΥΓ�ΖΗΛΩΗΥ�∆ΞΙ�ΓΛΗ�.ΡΡΣΗΥ∆ΩΛΡΘ�ΖλΚΥΗΘΓ�ΓΗς�3Ο∆ΘΞΘϑςΣΥΡ]ΗςςΗς�ΠΛΩ�ΓΗΠ�
ΥΗϑΛΡΘ∆ΟΗΘ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ�(1(575∃∗�ϑΗςΗΩ]Ω1�
�
(ΛΘΗ�ςΛΦΚΗΥΗ�ΞΘΓ�]ΞΨΗΥΟλςςΛϑΗ�(ΘΗΥϑΛΗΨΗΥςΡΥϑΞΘϑ�Ι�Υ�ΓΛΗ�6Ω∆ΓΩ�6ΦΚΖΗΓΩ�2ΓΗΥ�ΕΟΗΛΕΩ�∆ΞΦΚ�ΛΠ�ΝΡΠΠΗΘ�
ΓΗΘ�−∆ΚΥ�ΛΠ�ΞΘΩΗΥΘΗΚΠΗΥΛςΦΚΗΘ�)ΡΝΞς1�
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��$)�0ΛΡ1�…�Ι�Υ�Γ∆ς�∗ΗςΦΚλΙΩςΜ∆ΚΥ������ΞΠϑΗςΗΩ]Ω�ΖΗΥΓΗΘ1�
�
∋ΛΗ�6ΩΥΡΠΣΥΗΛςΗ�Ι�Υ�ΣΥΛΨ∆ΩΗ�+∆ΞςΚ∆ΟΩΗ�ΞΘΓ�ΝΟΗΛΘΗ�∗ΗΖΗΥΕΗΝΞΘΓΗΘ�ΝΡΘΘΩΗΘ�]ΞΠ��1�−∆ΘΞ∆Υ������ΛΠ�6∆Ο�
ΓΡ�∆Ξς�ϑΗλΘΓΗΥΩΗΘ�ϑΗςΗΩ]ΟΛΦΚΗΘ�%ΗΟ∆ςΩΞΘϑΗΘ�Ξ1�∆1�ΓΗΥ�((∗�8ΠΟ∆ϑΗ�ΞΘΓ�ΘΛΗΓΥΛϑΗΥΗΘ�%Η]Ξϑς∆ΞΙΖΗΘ�
ΓΞΘϑΗΘ�ΓΗΥ�Ε|ΥςΗΘΕΗ]ΡϑΗΘΗΘ�+∆ΘΓΗΟςΖ∆ΥΗ�6ΩΥΡΠ�ΝΡΘςΩ∆ΘΩ�ΕΟΗΛΕΗΘ1�
�
,Π�%ΗΥΗΛΦΚ�ΓΗΥ�(ΥΓϑ∆ςΨΗΥςΡΥϑΞΘϑ�Ζ∆Υ�ΗΕΗΘςΡ�ΝΗΛΘΗ�3ΥΗΛς∆ΘΣ∆ςςΞΘϑ�ΘΡΩΖΗΘΓΛϑ1�
�
∗ΗΥΛΘϑΗΥΗ�(ΘΗΥϑΛΗΣΥΗΛςΗ�ΛΠ�5∆ΚΠΗΘ�ΓΗΥ�3ΥΗΛςϑΟΗΛΩΞΘϑ�Ι�ΚΥΗΘ�ΕΗΛ�ΓΗΘ�)ΗΥΘΖλΥΠΗΝΞΘΓΗΘ�]ΞΠ��1�−∆ΘΞ∆Υ�
�����]ΞΥ�3ΥΗΛςςΗΘΝΞΘϑ$�Θ∆ΦΚΓΗΠ�ΛΠ�∆ΕϑΗςΦΚΟΡςςΗΘΗΘ�∗ΗςΦΚλΙΩςΜ∆ΚΥ����"�ΕΗΥΗΛΩς�ςΛΘΝΗΘΓΗ�3ΥΗΛςΗ�
ΖΛΥΝΩΗΘ1�
�
8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘς]ΛΗΟ�ΕΟΗΛΕΩ�ΞΘΨΗΥλΘΓΗΥΩ�ΓΛΗ�∃ΞςΣΥλϑΞΘϑ�ΗΛΘΗς�ΗΥΙΡΟϑΥΗΛΦΚΗΘ�ΥΗϑΛΡΘ∆ΟΗΘ�(ΘΗΥϑΛΗ��ΞΘΓ�7ΗΟΗ�
ΝΡΠΠΞΘΛΝ∆ΩΛΡΘςΓΛΗΘςΩΟΗΛςΩΗΥς�ΠΛΩ�ΚΡΚΗΘ�.ΞΘΓΗΘ]ΞΙΥΛΗΓΗΘΚΗΛΩςΖΗΥΩΗΘ$�ΓΛΗ�(ΥΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩΞΘϑ�ΗΛΘΗΥ�∆ΘϑΗ�
ΠΗςςΗΘΗΘ�5ΗΘΓΛΩΗ�Ι�Υ�ΓΛΗ�∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΗΥ�ΞΘΓ�ςΩ∆ΕΛΟΗ�(ΥϑΗΕΘΛςςΗ�∆Ξς�ΓΗΠ�ΡΣΗΥ∆ΩΛΨΗΘ�∗ΗςΦΚλΙΩ1�9ΡΥ�
ΓΗΠ�+ΛΘΩΗΥϑΥΞΘΓ�ΓΗΥ�ΣΡςΛΩΛΨΗΘ�∃ΞςΖΛΥΝΞΘϑΗΘ�ΓΗΥ�,ΘΩΗϑΥ∆ΩΛΡΘ�∆ΟΟΗΥ�∗ΗςΦΚλΙΩςΙΗΟΓΗΥ�ΖΛΥΓ�ΠΛΩ�ΗΛΘΗΠ�ΗΥΘΗΞΩ�
ϑΞΩΗΘ�(ΥϑΗΕΘΛς�ϑΗΥΗΦΚΘΗΩ1�
�
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"1∆� .∆ΣΛΩ∆Ο]ΞΙ!ΚΥΞΘϑΗΘ�ΞΘΓ�2�ΗΘΩΘ∆ΚΠΗΘ�

>ΓΛΗ�ΘΛΦΚΩ�"1Ε�ΗΘΩςΣΥΗΦΚΗΘ?�
�

ΝΗΛΘΗ�

"1Ε� ∗ΗΖΛΘΘΗΘΩΘ∆ΚΠΗΘ���
9ΗΥΟΞςΩ∆ΞςϑΟΗΛΦΚΗ�
�

�1�"��7(85�∗ΗΖΛΘΘ∆ΕΙ�ΚΥΞΘϑ�∆Θ�7ΗΦΚΘΛςΦΚΗ�:ΗΥΝΗ�
6ΦΚΖΗΓΩ�∗ΠΕ+�

"1Φ� ϑΗΖλΚΥΩΗ�6ΛΦΚΗΥΚΗΛΩΗΘ�ΞΘΓ��
∗ΗΖλΚΥΟΗΛςΩΞΘϑΗΘ�
�

ΝΗΛΘΗ�

"1Γ� 6ΡΘςΩΛϑΗ�)ΛΘ∆Θ]ΕΗ]ΛΗΚΞΘϑΗΘ<�ΓΛΗ�ςΛΦΚ�∆ΞΙ�
ΓΛΗ�+∆ΞςΚ∆ΟΩςΖΛΥΩςΦΚ∆ΙΩ�ΓΗΥ�∗ΗΠΗΛΘΓΗ�
ΞΘΠΛΩΩΗΟΕ∆Υ�Ε]Ζ��ΠΛΩΩΗΟΕ∆Υ�∆ΞςΖΛΥΝΗΘ�
Ν|ΘΘΗΘ�

�
ΝΗΛΘΗ��
�

�
�
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�
�1��∃Θ∆Ο∴ςΗΓ∆ΩΗΘ�>G����1Υ1���.ΡΠ+.9?�
�
�1��ΨΡΥ∆ΞςςΛΦΚΩΟΛΦΚΗ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘςΗΘΩΖΛΦΝΟΞΘϑ�>G����1Υ1���.ΡΠ+.9?�
�
"1��/ΗΛςΩΞΘϑς��ΞΘΓ�)ΛΘ∆Θ]ΕΗ]ΛΗΚΞΘϑΗΘ�>G����1Υ1�"�.ΡΠ+.9?�
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����5∆ΚΠΗΘΓ∆ΩΗΘ�9�$�:��1Υ����.ΡΠ+.9;�
�
∆;��1∆ΠΗ<�6ΛΩ]�ΞΘΓ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘςϑΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ=�
�
∗Υ�ΘΗΥ�)ΟΡΥ�∗ΠΕ+�6ΦΚΖΗΓΩ$�+ΗΛΘΗΥςΓΡΥΙΗΥ�∋∆ΠΠ��)$�������6ΦΚΖΗΓΩ�2ΓΗΥ�
�
∗ΗϑΗΘςΩ∆ΘΓ�ΓΗς�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘς�ΛςΩ�ΓΛΗ�∋ΞΥΦΚΙ�ΚΥΞΘϑ�ΨΡΘ�∗∆ΥΩΗΘ��ΞΘΓ�/∆ΘΓςΦΚ∆ΙΩς∆ΥΕΗΛΩΗΘ$�6ΣΡΥΩΣΟ∆Ω]�
Ε∆Ξ$�)ΟΡΥΛςΩΛΝ�ςΡΖΛΗ�∆ΟΟΗ�Γ∆ΠΛΩ�ΛΠ�=Ξς∆ΠΠΗΘΚ∆Θϑ�ςΩΗΚΗΘΓΗΘ�∃ΥΕΗΛΩΗΘ�ΞΘΓ�ΓΗΥ�:ΛΘΩΗΥΓΛΗΘςΩ�ςΡΖΛΗ�7ΛΗΙ�
Ε∆Ξ$�∗ΗΚΖΗϑ��ΞΘΓ�6ΩΥ∆FΗΘΕ∆Ξ1�∋ΛΗ�∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩ�ΛςΩ�ΕΗΥΗΦΚΩΛϑΩ$�ςΛΦΚ�∆Θ�∆ΘΓΗΥΗΘ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ�]Ξ�ΕΗΩΗΛ�
ΟΛϑΗΘ�ΞΘΓ�=ΖΗΛϑΘΛΗΓΗΥΟ∆ςςΞΘϑΗΘ�]Ξ�ΗΥΥΛΦΚΩΗΘ1�
�
Ε;��∋∆ΩΞΠ�ΓΗΥ�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘςϑΥ!ΘΓΞΘϑ=�
�
��1�6ΗΣΩΗΠΕΗΥ������
�
Φ;��%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑςΨΗΥΚλΟΩΘΛςςΗ�∆Π�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘ�9∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΗΥ��7ΥλϑΗΥ�ΠΛΩ�∃Θϑ∆ΕΗ�ΓΗΥ��
ΜΗΖΗΛΟΛϑΗΘ�∗ΗςΦΚλΙΩς∆ΘΩΗΛΟΗ;�ςΡΖΛΗ�%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑΗΘ�ΓΗς�8ΘΩΗΥΘΗΚΠΗΘς�9ΗΛΘςΦΚΟΛΗ#ΟΛΦΚ��
ςΗΛΘΗΥ�ΠΛΩΩΗΟΕ∆ΥΗΘ�%ΗΩΗΛΟΛϑΞΘϑΗΘ;=�

�
∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΗΥ�ΛςΩ�ΓΛΗ�:ΡΚΘΕ∆ΞΩΗΘ�∗ΠΕ+�6ΦΚΖΗΓΩ�2ΓΗΥ1�∋∆ς�ϑΗ]ΗΛΦΚΘΗΩΗ�.∆ΣΛΩ∆Ο�ΕΗΩΥλϑΩ���1����(ΞΥΡ1�
�
Γ;��2Υϑ∆ΘΗ=� ������ �
�
∗ΗςΦΚλΙΩςΙ�ΚΥΞΘϑA�� � +ΗΥΥ�0∆ΘΙΥΗΓ�:ΛΟΝΗ�

+ΗΥΥ�9ΡΟΝΗΥ�6ΦΚΠΛΓΩ�5Ρ∴�
�
∗ΗςΗΟΟςΦΚ∆ΙΩΗΥΨΗΥς∆ΠΠΟΞΘϑA�� +ΗΥΥ�0∆ΘΙΥΗΓ�:ΛΟΝΗ�

+ΗΥΥ�.∆ΥΟ�+ΗΛΘ]�/ΛΗΘΗΥΩ�
�
�����∃Θ∆Ο∴ςΗΓ∆ΩΗΘ�9�$�:��1Υ����.ΡΠ+.9;��
�

�
.ΗΘΘ]∆ΚΟ�

�
����� ���?� �����

9ΗΥΠ|ϑΗΘς2�ΞΘΓ�.∆ΣΛΩ∆ΟςΩΥΞΝΩΞΥ�9$�:��1Υ����ΟΛΩ��∆;�

∃ΘΟ∆ϑΗΘΛΘΩΗΘςΛΩλΩ�
∃ΘΟ∆ϑΗΨΗΥΠ|ϑΗΘ�K�����

%ΛΟ∆Θ]ςΞΠΠΗ�
�"$"�#� ��$��#� �.$��#�

(ΛϑΗΘΝ∆ΣΛΩ∆ΟΤΞΡΩΗ�
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(ΛϑΗΘΝ∆ΣΛΩ∆ΟK����
%ΛΟ∆Θ]ςΞΠΠΗ�

)�$��#� )�$��#� �)$.�#�

1ΛΦΚΩ�ΓΞΥΦΚ�(ΛϑΗΘΝ∆ΣΛΩ∆Ο�ϑΗΓΗΦΝΩΗΥ�
)ΗΚΟΕΗΩΥ∆ϑ�

�� �� ��

)ΛΘ∆Θ]ΛΗΥΞΘϑ�ΞΘΓ�/ΛΤΞΛΓΛΩλΩ�9$�:��1Υ����ΟΛΩ��Ε;�

∃ΘΟ∆ϑΗΘΓΗΦΝΞΘϑ�,,�
>(ΛϑΗΘΝ∆ΣΛΩ∆ΟLΟ∆ΘϑΙΥΛςΩΛϑΗς�)ΥΗΠΓΝ∆ΣΛΩ∆Ο?K����
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